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Stadtverwaltung Boxberg
Telefon: 07930/605-0, Fax 605-29
E-Mail: stadt@boxberg.de
Internet: www.boxberg.de
Sprechstunden:  Montag – Mittwoch  8.00 – 12.30 Uhr

Donnerstag 13.30 – 18.00 Uhr
Freitag  8.00 – 12.00 Uhr

 Das Standesamt bittet um Terminvereinbarung.

Rathaus

Bürgermeisterin Fr. Beck

Vorzimmer Fr. Meier 605-11

Bauamt Hr. Metzger 605-12

Bildung, Betreuung Fr. Karl 605-15

Bürgerbüro Fr. Herold 605-14
 Fr. Schäff ner 605-0
 Hr. Düll 605-0

EDV Hr. Kärgel 605-22

Familie, Rente Fr. Schlör 605-23

Feuerwehr, Ordnungsamt Fr. Schreiber 605-36

Hauptamt Hr. Hellinger 605-31

Kämmerei Hr. Kilian 605-16

Rechnungsamt Hr. Behringer 605-24

Registratur, Archiv Dr. Thoma 605-32

Stadtkasse Fr. Kraft 605-17
 Fr. Zenkert 605-18

Standesamt Fr. Henn 605-25

Steueramt Hr. Schäff ner 605-20

Tiefbauamt Hr. Göller 605-21

Vereine, Kultur Fr. Weber 605-34

Stadtwerk Tauberfranken 

Allgemeine Störungen  Tel. 0800/4913601
Gasnotruf  Tel. 0800/4913602

 Weitere Dienste

Netze BW 
bei Stromausfall Tel. 0800/3629477
Vodafone Kundenservice
bei Störungen Tel. 0221/46619100 

Boxberg Wichtige Rufnummern
Notrufe 

Polizei 110
Feuerwehr und Rettungsleitstelle Bad Mergentheim 112

Bereitschaftsdienste 

Ärztlicher Notdienst
Montag, Dienstag, Donnerstag 18.00 – 8.00 Uhr
Mittwoch 13.00 – 8.00 Uhr
Freitag 16.00 – 8.00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  8.00 – 8.00 Uhr 
Notfallpraxis am Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim, Uhlandstr. 7,
97980 Bad Mergentheim.
Öff nungszeiten: Samstag, Sonn- u. Feiertag 10.00 – 18.00 Uhr. 
Zu diesen Zeiten können Patienten ohne Voranmeldung in die Not-
fallpraxis kommen, dort ist ständig ein Arzt. Patienten, die nicht in die 
Notfallpraxis kommen können, wenden sich bitte unter der zentralen 
Telefonnummer 116117 an den diensthabenden Arzt. Diese Ruf-
nummer gilt auch, wenn ein Patient zu den Zeiten des Notdienstes 
außerhalb der Öff nungszeiten der Notfallpraxis ärztl. Hilfe benötigt. 
Der ärztl. Bereitschaftsdienst ist nicht mit dem Rettungsdienst zu ver-
wechseln, der in medizinischen Notfällen zu rufen ist. Dazu gehören 
Verdacht auf Schlaganfall, Herzinfarkt, starke Blutungen, Atemnot, 
Vergiftungen. In diesen Fällen ist die 112 anzurufen.
Kinderärztlicher und Jugendlicher Notdienst
Notfallpraxis für Kinder u. Jugendliche am Caritas-Krankenhaus Bad 
Mergentheim, Uhlandstraße 7, 97980 Bad Mergentheim.
Eltern können mit ihren Kindern zu den Öff nungszeiten ohne vorheri-
ge Anmeldung in die Notfallpraxis kommen.
Öff nungszeiten an den Wochenenden und Feiertagen von 9.00 bis  
20.00 Uhr. Unter der Woche stehen die Kinder- u. Jugendärzte außer-
halb der Sprechstundenzeiten abwechselnd in ihren Praxen für den 
Bereitschaftsdienst zur Verfügung:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18.00 – 20.00 Uhr, Mittwoch: 13.00 – 
20.00 Uhr, Freitag: 16.00 – 20.00 Uhr. Den diensthabenden Arzt erfah-
ren Patienten unter der zentralen Rufnummer 116117.
Nach 20.00 Uhr können sich Eltern unter der zentralen Rufnummer 
an den Bereitschaftsdienst wenden. In dringenden, unaufschiebba-
ren Fällen, können sich Eltern direkt an die Notaufnahme des Cari-
tas-Krankenhauses wenden.
Giftnotruf
Telefon 0761/19240 oder 030/19240
Fachärztliche Notdienste
Augenärzte Tel. 0180/6020785
Hals-, Nasen-, Ohrenärzte Tel. 0180/5120112

Zahnärztlicher Notfalldienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist zu erfragen
unter der Tel. 0761/12012000

Tierärztlicher Notdienst
Bitte beachten Sie die Ansage des Anrufbeantworters der
Tierarztpraxis Kalbantner, Boxberg Tel. 07930/9942277

Apotheken-Notdienst

Den Apotheken-Notdienst finden Sie unter www.lak-bw.de 
(Landesapothekenkammer Baden-Württemberg).

Samstag, 10.2.
Apotheke im Ärztehaus TBB
Kapellenstr. 31 A, Tauberbischofsheim Tel. 09341/8957557
Franken-Apotheke
An der Stadtmauer 3, Weikersheim Tel. 07934/8510

Sonntag, 11.2.
O’Vita Apotheke Königshofen
Hauptstr. 15, Königshofen Tel. 09343/65566
Burg-Apotheke
Burgstr. 28, Bad Mergentheim Tel. 07931/98080

Wasserversorgung – Bereitschaftsdienst

Für Wasserrohrbrüche und Notfälle im Bereich der Wasserver-
sorgung hat die Stadt Boxberg einen Bereitschaftsdienst einge-
richtet. Der Bereitschaftsdienst ist außerhalb der Dienstzeiten 
erreichbar: 
Montag bis Donnerstag ab 16.30 Uhr
Freitag    ab 12.00 Uhr und am Wochenende.
Bitte wählen Sie in Notfällen die Telefonnummer 0170 4589604
oder bis Donnerstag, 8. Februar Tel. 0162/9613563,
ab Freitag, 9. Februar Tel. 07930/6323



3Amtsblatt der Stadt Boxberg Nr. 6 – Donnerstag, 8. Februar 2024 

Aus dem RathausAus dem Rathaus

Fundsache
Eine Armbanduhr wurde auf dem Parkplatz an der Umpfertal-
schule gefunden.
Eine Phoenix-Münze mit einem Passfoto eines Kleinkindes wur-
de im Edeka Waibel gefunden. Beide Fundsachen können im Rat-
haus Boxberg abgeholt werden.

Bachholz zurückschneiden
Die Grundstückseigentümer an Gewässern werden gebeten, 
überhängendes Bachholz zu entfernen.

Spielenachmittag in der Umpfertalschule

Deutsche Rentenversicherung
Information, Beratung und Auskunft über Renten, medizinische 
Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Kran-
ken- und Pflegeversicherung der Rentner, Versicherungsfragen 
am Mittwoch, 21. Februar von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.40 
bis 15.30 Uhr im Rathaus Bad Mergentheim, Multifunktions-
raum (EG). Ein weiterer Sprechtag ist am Mittwoch, 28. Februar 
von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.30 Uhr im Rathaus 
in Eubigheim, Rathaussaal (EG). Terminvereinbarung unter Tel. 
09341/92170 bei der Auskunfts- und Beratungsstelle Tauberbi-
schofsheim. Zur Terminabsprache halten Sie bitte Ihre Renten-
versicherungsnummer bereit. Bringen Sie zu Ihrem Termin Ihren 
Personalausweis/Reisepass, Ihre Versicherungsunterlagen und 
Schreibmaterial mit.

TÜV Süd Auto- und Service GmbH
Das Service-Center Bad Mergentheim prüft an folgenden Termi-
nen:
 - jeden Montag bei der Fa. Belz in Unterschüpf,
 - jeden Dienstagnachmittag bei der Fa. Auto und Technik Preis 

in Schweigern,
 - jeden Mittwochvormittag bei der Fa. G+G Autoklinik Eubig-

heim,
 - jeden Mittwochnachmittag ab ca. 14.30 Uhr bei der Fa. VAG 

Weber in Boxberg,
 - jeden Donnerstag bei der Fa. Fuchs in Schweigern und
 - jeden Freitag bei der Fa. Belz in Unterschüpf

TÜV-Überprüfung landwirtschaftlicher 
Zugmaschinen und Anhänger und Seilwinden

Die Überprüfung von landwirtschaftlichen Zugmaschinen und 
Anhängern findet jeden Mittwoch ab 8.00 Uhr bei der Fa. Bach 
Landtechnik beim Seehof statt. Die Überprüfung von Seilwin-
den findet nach Absprache statt.

Dekra Automobil GmbH
Die Prüfstation Bad Mergentheim prüft an folgenden Terminen:
 - jeden Mittwoch ab 10.00 Uhr Fa. Auto & Technik Preis, Schwei-

gern
 - jeden Mittwoch ab 11.00 Uhr Fa. Fuchs, Schweigern
 - jeden letzten Freitag im Monat Fa. Waldecker, Unterschüpf

Vorsicht, Abzocke!
Die dreisten Tricks der Telefonbetrüger: » Falsche Polizeibeamte
           » Enkeltrick
           » Gewinnversprechen

Vorsicht, Abzocke!

Geldforderung am Telefon?
Sofort die Polizei unter der Nummer 110 anrufen!

Ausführliche Tipps zu Ihrem Schutz finden Sie im Faltblatt  
„Vorsicht, Abzocke!“, das bei uns kostenlos erhältlich ist. 

Infos unter www.polizei-bw.de und www.polizei-beratung.de

Grafik: NataliPopova/iStock/Getty Images Plus

BENUTZE DEN 
MÜLLEIMER 

DENKT AN DIE UMWELT
Alles auf einen Blick
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Amtliche Bekanntmachungen - Wahlbekanntmachungen

Stadt/Gemeinde

Stadt Boxberg
Landkreis

Main-Tauber-Kreis

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl
des Gemeinderats und des Ortschaftsrats
am 09.06.2024
1. Am Sonntag, dem 09.06.2024 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats und des Ortschafts-

rats statt.

In der Stadt Boxberg sind dabei 18 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens
so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind.
In der Ortschaft Angeltürn sind dabei 3 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen
Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 6.
In der Ortschaft Bobstadt sind dabei 5 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen
Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 10.
In der Ortschaft Boxberg-Wölchingen sind dabei 8 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens
zulässigen Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 16.
In der Ortschaft Epplingen sind dabei 4 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen
Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 8.
In der Ortschaft Kupprichhausen sind dabei 5 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens
zulässigen Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 10.
In der Ortschaft Lengenrieden sind dabei 3 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens
zulässigen Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 6.
In der Ortschaft Oberschüpf sind dabei 5 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zuläs-
sigen Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 10.
In der Ortschaft Schwabhausen sind dabei 4 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens
zulässigen Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 8.
In der Ortschaft Schweigern sind dabei 5 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zuläs-
sigen Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 10.
In der Ortschaft Uiffingen sind dabei 5 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen
Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 10.
In der Ortschaft Unterschüpf sind dabei 5 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zuläs-
sigen Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 10.
In der Ortschaft Windischbuch sind dabei 5 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens
zulässigen Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 10.
2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl(en) frühestens am Tag nach die-

ser Bekanntmachung und spätestens am 28.03.2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses - Bürgermeisteramt , Kurpfalzstraße 29, 97944 Boxberg schriftlich einzureichen.
Später eingehende Wahlvorschläge müssen zurückgewiesen werden (§ 18 Abs. 2 KomWO).

2.1 Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und
von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden. Für die einzelnen
Wahlen sind jeweils gesonderte Wahlvorschläge einzureichen.
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Ver-
bindung von Wahlvorschlägen ist nicht zulässig.

2.2 Zulässige Zahl der Bewerber
2.2.1 Ortschaften mit nicht mehr als 5.000 Einwohnern und ohne unechte Teilortswahl

Wahlvorschläge für den/die Ortschaftsrat/-räte der Ortschaft(en) Angeltürn, Bobstadt, Boxberg-Wöl-
chingen, Epplingen, Kupprichhausen, Lengenrieden, Oberschüpf, Schwabhausen, Schweigern, Uiffin-
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gen, Unterschüpf und Windischbuch dürfen (höchstens) doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Ort-
schaftsräte zu wählen sind. Näheres s. Nr. 1.

2.2.2 Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern und ohne unechte Teilortswahl
Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen (höchstens) so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinde-
räte zu wählen sind. Näheres s. Nr. 1.
Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen.

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer
Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder in
einer Versammlung der von diesen aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2023 in geheimer
Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen Verfahren wählen und in gleicher Weise deren
Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen.
Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Ver-
sammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung
im Wahlgebiet ab 20. August 2023 in geheimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhän-
ger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen.
Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde, bei der Wahl des Ortschaftsrats die
jeweilige Ortschaft.
Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung in einer Ortschaft weniger als
drei wahlberechtigte Mitglieder, reicht dies zur Bildung einer Mitgliederversammlung in der Ortschaft
nicht aus; die Bewerber für die Wahl der Ortschaftsräte dieser Ortschaft können dann in einer Ver-
sammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder oder Vertreter der Par-
tei oder Wählervereinigung in der Gemeinde gewählt werden. Gleiches gilt für den Fall, dass trotz aus-
reichender Mitgliederzahl in der Ortschaft zu einer Mitgliederversammlung auf Ortschaftsebene, zu der
nach der Satzung der Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung ordnungsgemäß
eingeladen worden ist, weniger als drei wahlberechtigte Mitglieder erschienen sind und die Versamm-
lung auf Ortschaftsebene deshalb abgebrochen werden muss. Für die Einleitung des Bewerberaufstel-
lungsverfahrens auf Gemeindeebene gelten die entsprechenden internen Regelungen der Partei/mit-
gliedschaftlich organisierten Wählervereinigung.
Bei nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen ist eine Feststellung, dass die Zahl der
wahlberechtigten Anhänger dieser Wählervereinigung zur Bildung einer Aufstellungsversammlung auf
der Ortschaftsebene nicht ausreicht, erst möglich, wenn die einberufene Versammlung der wahlberech-
tigten Anhänger auf Ortschaftsebene abgebrochen werden muss, weil weniger als drei wahlberechtigte
Personen erschienen sind; erst dann kann das Bewerberaufstellungsverfahren auf Gemeindeebene
eingeleitet werden.

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden
(sog. gemeinsame Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien
und Wählervereinigungen oder in einer gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für
Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend.

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr
vollendet hat. Wählbar in den Ortschaftsrat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist, das 16.
Lebensjahr vollendet hat und zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Wahltag in
der Ortschaft wohnt (Hauptwohnung). Bei Ortschaftsratswahl mit unechter Teilortswahl müssen die
Bewerber zusätzlich zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in dem
Wohnbezirk der Ortschaft wohnen, für den sie sich aufstellen lassen.
Nicht wählbar sind Bürger,
• die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;
• die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit

zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen;
• Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind

außerdem nicht wählbar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer
strafrechtlichen Entscheidung des Mitgliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wähl-
barkeit nicht besitzen.

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten
• den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeich-

nung verwendet, auch diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt,
muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthalten;
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• Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung)
der Bewerber;

• bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden.
Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass eingetragener Doktorgrad und ein einge-
tragener Ordensname oder Künstlername angegeben werden.
Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal
aufgeführt sein; für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden.

2.6 Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen
von dem für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr
als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder
seines Stellvertreters.

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei
Unterzeichnern der Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilneh-
mer - vgl. 2.10) persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen.

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zustän-
digen Vertretungsberechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vor-
schriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO).

2.9 Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein
für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt
sind (Unterstützungsunterschriften);
für die Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft(en)

Personenzahl
Angeltürn von 10
Bobstadt von 10
Boxberg-Wölchingen von 10
Epplingen von 10
Kupprichhausen von 10
Lengenrieden von 10
Oberschüpf von 10
Schwabhausen von 10
Schweigern von 10
Uiffingen von 10
Unterschüpf von 10
Windischbuch von 10

Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstützungsunterschriften).
Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge
• von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind;
• von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher

schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit
der für diese Wählervereinigung Gewählten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt
der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören.

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden.
Die Formblätter werden auf Anforderung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder wenn
der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister - Bürgermeisteramt , Kur-
pfalzstraße 29, 97944 Boxberg kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungsunterschrif-
ten dürfen nur die ausgegebenen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der
Name und ggf. die Kurzbezeichnung der einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kenn-
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wort der Wählervereinigung anzugeben. Diese Angaben werden von der ausgebenden Stelle im Kopf
der Formblätter vermerkt. Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder
Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden.

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt
persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname,
Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung
anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht
befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen zu dem Formblatt den Nachweis für die
Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i.
V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12 Abs.
1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem
Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre
Hauptwohnung hatten. Wohnungslose Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde
bzw. Ortschaft haben und einen Wahlvorschlag unterstützen wollen, müssen ihre Wahlberechtigung in
geeigneter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt entsprechend.

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere
Wahlvorschläge für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für
diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 KomWO).

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder
Anhängerversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs.
3 Nr. 5 KomWO).

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge.
2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen

• eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag
zugestimmt hat; die Zustimmungserklärung ist unwiderruflich;

• von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche Versicherung über seine Staatsan-
gehörigkeit und Wählbarkeit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwal-
tungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates über die Wählbarkeit;

• Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und
nach den Bestimmungen des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht
in das Melderegister eingetragen sind, müssen in der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner
erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung
aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten;

• eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Ver-
treter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und
Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder oder Vertreter
bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss sich aus der Nieder-
schrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der
Versammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte
Teilnehmer haben die Niederschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegen-
über dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses an Eides statt zu versichern, dass die
Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer Abstimmung durchgeführt
worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen sie
außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw.
Wählervereinigung eingehalten worden sind;

• die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 2.9.2
genannten zusätzlichen Nachweisen;

• bei der Wahl des Ortschaftsrats, wenn die Bewerber einer Partei oder Wählervereinigung in einer
Mitglieder-/Vertreter oder Anhängerversammlung in der Gemeinde aufgestellt worden sind (vgl.
2.3), eine von dem für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten
unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass die Voraussetzungen für dieses Verfahren vorla-
gen; die Bestätigung kann auch auf dem Wahlvorschlag selbst erfolgen.

Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde im Sinne von § 156 Strafgesetzbuch;
er ist zur Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahl-
ausschusses kann außerdem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder
Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt.
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2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-
Adressen bezeichnet werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unter-
zeichner des Wahlvorschlags als Vertrauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kom-
munalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensleute, jeder für sich, berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen von Wahlorganen ent-
gegenzunehmen.

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche und
sonstige Erklärungen und Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürgermeister-
amt , Kurpfalzstraße 29, 97944 Boxberg.

3. Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und §
3b Abs. 1 KomWO.

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung
aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in
die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch
nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus,
dass die in Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre (Haupt-) Wohnung haben.

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die  Wahl des Kreistags  durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwoh-
nung aus dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder
in den Landkreis zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag
noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, eben-
falls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf
Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der
Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist
dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung
aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt
kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine
Hauptwohnung verlegt hat.

3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich
aber am Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis gewöhnlich aufhalten,
werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahl-
berechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeich-
nis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat er
nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt
in der Gemeinde – im Landkreis haben wird. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass
die in Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen
und nicht in das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Uni-
onsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzu-
schließen.

3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und
– ggf. samt der genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätes-
tens bis zum Sonntag, 19.05.2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt , Kur-
pfalzstraße 29, 97944 Boxberg eingehen.
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt , Kur-
pfalzstraße 29, 97944 Boxberg bereit.

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen; § 30 der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend.
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleich-
zeitig einen Wahlschein beantragt hat.

Ort, Datum

Boxberg, 01. Februar 2024Boxberg, 01. Februar 2024     gez. Heidrun Beck, Bürgermeisterin

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken sich die Personenbezeichnungen auf die männliche Form.
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Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Aufstellungsbeschluss für die 2. Fortschreibung 
des Flächennutzungsplans der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Boxberg/Ahorn

Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Boxberg/Ahorn hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
29.1.2024 im Rathaus Boxberg den Aufstellungsbeschluss gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB für die 2. Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans Boxberg-Ahorn gefasst.
Einbezogen in das Plangebiet ist
 - Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Ahorn mit den Ortstei-

len Berolzheim, Buch, Eubigheim, Hohenstadt und Schilling-
stadt sowie

 - die Gemarkungsfläche der Stadt Boxberg mit den Stadtteilen 
Angeltürn, Bobstadt, Boxberg, Epplingen, Kupprichhausen, 
Lengenrieden, Oberschüpf, Schwabhausen, Schweigern, Uif-
fingen, Unterschüpf, Windischbuch und Wölchingen.

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wird dieser Beschluss hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2024
1.  Steuerfestsetzung
Der Gemeinderat hat durch Haushaltssatzung vom 29.1.2024 die 
Hebesätze für die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024 festge-
setzt auf
 - 320 v.H. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grund-

steuer A) und
 - 300 v.H. für die Grundstücke (Grundsteuer B).

Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2024 
die gleiche Grundsteuer wie im vergangenen Jahr zu entrichten 
haben, wird aufgrund von § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes 
(GrStG) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024 in derselben 
Höhe wie für das Jahr 2022 durch öffentliche Bekanntmachung 
festgesetzt. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öf-
fentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre.
Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder persön-
lichen Steuerpflicht eintreten. In diesen Fällen ergeht anknüp-
fend an den Messbescheid des Finanzamts ein entsprechender 
schriftlicher Grundsteuerbescheid.

2.  Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 2024 
zu den Fälligkeitsterminen und mit den Beträgen, die sich aus 
dem letzten schriftlichen Grundsteuerbescheid vor Veröffent-
lichung dieser Bekanntmachung ergeben, auf eines der in die-
sem Bescheid angegebenen Bankkonten der Gemeindekasse zu 
überweisen oder einzuzahlen. Bei Abbuchern werden die fälli-
gen Beträge fristgerecht abgebucht.

3.  Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steu-
erfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffent-
lichen Bekanntmachung bei der Stadtverwaltung Boxberg mit 
Sitz in 97944 Boxberg Widerspruch erhoben werden.

Boxberg, 30. Januar 2024
Heidrun Beck, Bürgermeisterin

Ende des amtlichen Teils
Für den Inhalt der in den nachfolgenden Rubriken abge-
druckten Beiträge sind die jeweils einsendenden Institu-
tionen, Parteien, Vereine und Organisationen zuständig. Die 
Stadt übernimmt für die Richtigkeit des Inhalts keine Verant-
wortung.

SchulenSchulen

Umpfertalschule Boxberg

Beratungs- und Gesprächsangebot
Die Umpfertalschule Boxberg bietet Ihnen als Erziehungsbe-
rechtigte ein Beratungs- und Gesprächsangebot zu allen Fragen 
und Themen rund um die Familie und Erziehung an. Im Rahmen 
der Kooperation können Beratungsgespräche mit Frau Brunner, 
Sozialarbeiterin B.A., in der Erziehungsberatungsstelle Tauberbi-
schofsheim oder in den Räumlichkeiten der Schule stattfinden. 
Damit Frau Brunner sich für Sie Zeit nehmen kann, sind Termin-
vereinbarungen notwendig. Sie können sich an folgende Perso-
nen wenden:
Frau Brunner, Tel. 09341/92201024, 
E-Mail: j.brunner@caritas-tbb.de oder
Frau Muenich, Tel. 07930/9921016, 
E-Mail: schulsozialarbeit@boxberg.de
Ihre Kontaktaufnahme wird selbstverständlich diskret behandelt.
Infoveranstaltungen der Realschule Boxberg für künftige 5. 
Klässler
Die Umpfertalschule in Boxberg bietet für alle Kinder und Eltern 
am 23.2.2024 einen Tag der offenen Tür an. An diesem Tag wer-
den von 14.00 bis 16.00 Uhr Workshops für die Schülerinnen und 
Schüler und verschiedene Informationsangebote für Eltern an-
geboten. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein der Um-
pfertalschule.
Anmeldetage für künftige 5. Klässler
Die Anmeldung für künftige Fünftklässler der Realschule Boxberg 
findet am 5.3. und am 7.3.2024 im Sekretariat der Umpfertal-
schule statt. Bitte vereinbaren Sie telefonisch unter 07930/992100 
oder per E-Mail unter sekretariat@rsboxberg.de einen Termin, 
damit Sie keine Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Zur Anmel-
dung können Sie bereits vorab die notwendigen Formulare auf 
der Homepage der Schule erhalten. Bitte bringen Sie die Grund-
schulempfehlung Blatt 3 und 4, eine Geburtsurkunde, den Impf-
nachweis und ein aktuelles Passbild (nur Fahrschüler) mit.
Infos für die neuen 1. Klässler
Vorschulelternabend
Am Donnerstag, 7. März 2024 findet um 19.00 Uhr in der Aula der 
Umpfertalschule Boxberg für alle Eltern unserer zukünftigen Erst-
klässler, ein Info-Abend statt.
Schulanmeldung zukünftige Erstklässler
Vom 12. bis 15. März 2024 finden jeweils von 7.30 bis 13.00 Uhr 
unsere Anmeldegespräche statt. Um längere Wartezeiten zu 
vermeiden, bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung. Sie errei-
chen uns unter folgender Telefonnummer 07930/992100.

Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim

Tag der offenen Tür
Die Schulleitung und das Kollegium des Deutschorden-Gymnasi-
ums Bad Mergentheim laden alle Kinder der vierten Grundschul-
klassen mit ihren Eltern ein, sich am Tag der offenen Tür, am 
Mittwoch, 28.2., über die Schule zu informieren. Treffpunkt ist 
um 17.30 Uhr in der Aula des Deutschorden-Gymnasiums. Im 
Anschluss an die Begrüßung durch die Schulleitung erhalten die 
Grundschulkinder Einblicke in einige Fächer und Arbeitsgemein-
schaften der Schule – anfassen und mitmachen ausdrücklich 
erwünscht. Die Eltern und Erziehungsberechtigten werden wäh-
renddessen über die möglichen Wege zum Abitur am Deutschor-
den-Gymnasium sowie über Angebote, die über den Unterricht 
hinausgehen, informiert. Raum für Fragen gibt es zu jeder Zeit. 
Für das leibliche Wohl wird in einer kleinen Pause gesorgt sein. 
Die Informationsveranstaltung endet gegen 19.30 Uhr. Über das 
zahlreiche Erscheinen interessierter Gäste freut sich die gesamte 
Schulgemeinschaft des Deutschorden-Gymnasiums!
Anmeldetermine
Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 der Grundschulen kön-
nen von Dienstag, 5. März bis Donnerstag, 7. März jeweils 
von 7.30 – 17.00 Uhr sowie Freitag, 8. März von 7.30 – 15.30 
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Der neunjährige Bildungsgang erlaubt ein dosiertes Voranschrei-
ten des Unterrichtes und ermöglicht uns Handlungsspielräume. So 
können wir mit einer Reihe von Maßnahmen dafür Sorge tragen, 
dass die Kinder am MSG gut ankommen und sich wohlfühlen (z.B. 
Kennenlerntag im Tierpark, Situationsgespräche, sozialpädagogi-
sches Projekt „Gemeinsam Klasse sein“, nur eine Klassenarbeit pro 
Woche). Dank G9 findet verpflichtender Unterricht am Nachmittag 
erst ab Klasse 9 statt. Den Kindern bleibt viel Freizeit für Freunde, 
Spiel und Verein, Familie usw. Nicht umsonst ist G9 derzeit ein 
aktuelles bildungspolitisches Thema. Der Start am MSG vollzieht 
sich auf sanfte Weise. Auch für die Eltern ist ein spezieller geführter 
Rundgang mit verschiedenen Stationen vorgesehen.
Am Ende wollen wir uns alle in der Cafeteria und Aula zu einem 
Get-together einfinden, um miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Es werden Snacks und Getränke angeboten.
Das Schulleitungsteam, das gesamte Kollegium, zahlreiche Schü-
lerinnen und Schüler sowie Eltern stehen als Ansprechpersonen 
bereit und freuen sich auf die Begegnung mit Ihnen. Wir laden Sie 
ganz herzlich ein, den Lebensraum MSG zu erkunden.
Wir am MSG praktizieren seit Jahren einen sanften Übergang mit 
einer Reihe von pädagogischen Maßnahmen, die speziell auf die 
Klassenstufe 5 und 6 zugeschnitten sind. Kinder und Jugendli-
che finden am MSG ausreichend Raum und Verständnis für ihre 
Entwicklung. Unser Gymnasium bietet mit seinem neunjährigen 
Bildungsgang als einziges G9-Gymnasium im Main-Tauber-Kreis 
umfassend Zeit und Muße für eine fundierte und breite Allgemein- 
und Persönlichkeitsbildung unserer Schülerinnen und Schüler. Er-
fahrungsgemäß kommen die Kinder aufgrund ihres Anpassungs-
vermögens schnell mit der neuen Situation zurecht.

Medien- und Kulturzentrum BoxbergMedien- und Kulturzentrum Boxberg

Mediothek

Ausstellung über Sepp Biehler, Narren-Vadder
Die Mediothek Boxberg zeigt die Ausstellung:
„Narren-Vadder Biehler, Bocknarren, Buchfink und Narrhalla“
Die Streifzüge durch die Boxberger Faschingswelt sind zu sehen 
während der Öffnungszeiten der Mediothek im Januar/Februar 
2024.
Montag von 11.00 bis 16.00 Uhr, Dienstag von 10.00 bis 14.00 
Uhr, Donnerstag von 11.00 bis 16.00 Uhr und Freitag von 15.00 
bis 18.00 Uhr
In der Faschingswoche ist nur am Donnerstag, 15.2. von 11.00 bis 
16.00 Uhr und am Freitag, 16.2. von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Öffnungszeiten in den Faschingsferien
Am Rosenmontag und Faschingsdienstag bleibt die Mediothek 
Boxberg geschlossen.
Am Donnerstag, 15. Februar ist von 11.00 bis 16.00 Uhr und am 
Freitag, 16. Februar 2024 von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Um auf die neue Suchmaschine (Webopac) der Mediothek Box-
berg zu kommen, wählen Sie bitte folgenden Weg:
Startseite der Homepage Boxberg – Leben und Wohnen – Bil-
dung und Betreuung – Mediothek, dann folgen sie dem Link, der 
in der Mitte oder rechts angegeben ist.
Sie sind auf dem Webpoac, hier können Sie recherchieren, ihr Be-
nutzerkonto verwalten und die Onleihe HN Franken nutzen,
auch wichtige Infos rund um die Mediothek finden sie hier.
Lustige Faschingstage wünscht Ihre Mediothek Boxberg

Generationen-Netzwerk Boxberg

PC- und Handy-Fragestunde für alle Interessierten
Bei Fragen zur Nutzung von PC, Laptop, Handy oder Internet be-
steht für alle Interessierten die Möglichkeit, am Montag, dem 19. 
Februar 2024 in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr ohne Anmel-
dung in den Mehrzweckraum der Mediothek Boxberg, Seebuckel 
20, zu kommen. Jede Frage ist willkommen.
Gern kümmern sich Frauen und Männer um die jeweiligen Anlie-
gen. Es laden ein das Familiennetzwerk Boxberg und das Gene-
rationen-Netzwerk Boxberg.
Es entstehen keine Kosten, über eine Spende freuen wir uns.

Uhr im Sekretariat für die Aufnahme in die Klasse 5 des Gymna-
siums angemeldet werden. Die Erziehungsberechtigten werden 
gebeten, die Anmeldung persönlich vorzunehmen und folgen-
de Unterlagen mitzubringen: Grundschulempfehlung (Blatt 3 
zur Anmeldung an der weiterführenden Schule), Formular für 
die Anmeldung (Blatt 4 zur Anmeldung an der weiterführen-
den Schule), Geburtsurkunde, Impfbuch bzw. Nachweis über 
Masernschutz, Schülerinnen und Schüler aus Bayern benöti-
gen zusätzlich die Zwischeninformation zum aktuellen Leis-
tungsstand, Passbild (für alle Fahrschülerinnen und Fahrschü-
ler), Sorgerechtsbeschluss (falls erforderlich), ggf. den bereits 
ausgefüllten Aufnahme-Antrag (siehe Homepage).

Eckenberg-Gymnasium Adelsheim

Informationsveranstaltungen zur Schüleraufnahme für das 
Schuljahr 2024/25
Realschulaufbauzug: Mittwoch, 21. Februar 2024 um 19.00 
Uhr (kleine Aula)
Neue 5er: Donnerstag, 22. Februar 2024 um 18.00 Uhr (Fo-
rum) sowie Samstag, 24. Februar 2024 um 14.00 Uhr (Forum)
Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr die Mittlere 
Reife oder einen vergleichbaren Schulabschluss machen und am 
Eckenberg-Gymnasium die Allgemeine Hochschulreife erlangen 
möchten, sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung am 21. 
Februar in der kleinen Aula des EBG teilzunehmen. Sie werden 
ausführlich über Voraussetzungen, Struktur und Anforderungen 
des „Realschulaufbauzugs“ informiert.
Die beiden Informationsveranstaltungen für die Viertklässler und 
ihre Eltern folgen am 22. sowie 24. Februar 2024 im Forum des 
EBG. An diesen beiden Informationstagen wird dargestellt, wie 
am EBG das achtjährige und neunjährige Gymnasium parallel 
umgesetzt werden („Adelsheimer Modell“). Des Weiteren wird 
unter anderem über die in Adelsheim angebotenen Profilzüge, 
die Fremdsprachenfolge, die Arbeitsgemeinschaften oder etwa 
die freiwillige kostenlose Hausaufgabenbetreuung informiert. 
Ebenso können Schüler und Eltern unsere Mensa kennenlernen 
– Dank des Küchenpersonals wird neben Frühstück täglich ein 
frisches und vor Ort gekochtes Mittagessen angeboten.
Das Eckenberg-Gymnasium bietet den Schülerinnen und Schü-
lern zwei Profilzüge an: ein naturwissenschaftliches und ein 
musisches Profil. Im Musikprofilzug nehmen die Schüler neben 
verstärktem Musikunterricht an einem kostenlosen Instrumen-
talunterricht teil. Im naturwissenschaftlichen Profil bietet das 
Landesschulzentrum für Umwelterziehung (LSZU) mit seiner 
hervorragenden Ausstattung eine Bereicherung für den NwT-
Unterricht. An beiden Veranstaltungsterminen können sich die 
Eltern verschiedene Kurzvorträge zum vielseitigen Angebot des 
EBG anhören. Parallel dazu lernen die Grundschüler das Gymna-
sium während einer Schulrallye mit Schaustunden kennen. Für 
Verpflegung sowie eine Kinderbetreuung für die kleineren Ge-
schwister ist gesorgt.
Die Anmeldung an die weiterführende Schule kann vom 5. bis 8. 
März 2024 im Sekretariat vorgenommen werden. Nähere Infor-
mationen zur Schule erhalten Sie auf der Schulhomepage 
(www.eckenberg-gymnasium.de oder www.ebg.schule).

Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen
Unser Gymnasium bietet den direkten Weg zum Abitur, das laut 
Kultusministerium eine sehr gute Basis für einen erfolgreichen 
Start ins Studium oder in einen anspruchsvollen Beruf schafft. Als 
einziges Gymnasium im Main-Tauber-Kreis bietet das MSG das 
schülerfreundliche G9. Übergänge auf eine neue Schulart sind 
immer mit Veränderungen verbunden. Wird mein Kind damit zu-
rechtkommen und sich am MSG wohlfühlen. Auf derartige und 
andere Fragen wollen wir in unserer Informationsveranstal-
tung am Freitag, 23. Februar 2024, Beginn 16.00 Uhr einge-
hen. Ein eigens auf die Kinder abgestimmtes Programm wird Sie 
auf eine Schatzsuche durch unsere Schule führen. Dabei können 
die Kinder unsere Schule und verschiedene Unterrichtsfächer u. 
a. Englisch, Erdkunde, BNT (Biologie, Naturphänomene und Tech-
nik), Informatik, kennenlernen. Sie werden von älteren Schülerin-
nen und Schülern durch das Gebäude begleitet.



11Amtsblatt der Stadt Boxberg Nr. 6 – Donnerstag, 8. Februar 2024 

AbfallbeseitigungAbfallbeseitigung

Recyclinghof Unterschüpf
Öffnungszeiten
Mittwoch, 15.00 – 17.00 Uhr, Samstag, 9.00 – 11.00 Uhr
Elektroschrott und Kühlgeräte können zu diesen Zeiten eben-
falls angeliefert werden. Anlieferungen außerhalb der Öffnungs-
zeiten sind nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen sind strafbar und 
können zur Anzeige gebracht werden.

Bauhof II – Ballenberger Weg
Anlieferung von Altmetall für den Metallcontainer
Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr, Samstag von 9.00 bis 
15.00 Uhr

Erddeponie „Mühlig“ Berolzheim
Schließung der Erddeponie über die Winterzeit
Bis voraussichtlich Ende Februar 2024 ist die Erddeponie in Be-
rolzheim geschlossen.

Soziale EinrichtungenSoziale Einrichtungen

Wir verbinden Boxberg (WvB)

Fahrzeiten
Die Fahrzeiten sind von Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr 
und von 13.30 bis 17.00 Uhr. 
Die Fahrwünsche werden unter Tel. 605-11 (Rathaus Boxberg) je-
weils vormittags entgegengenommen.
Das E-Mobil ist unter Tel. 0157/50882222 erreichbar.

Ökum. Hospizgruppe Region Bauland e.V.
Die Hospizgruppe unterstützt und begleitet Sterbende und ihre 
Angehörigen. Anfragen nach einer Begleitung können unter Tel. 
06291/415116 erfolgen.

Kirchliche Sozialstation Boxberg e.V.
Karl-Hofmann-Str. 1 b in Boxberg, Tel. 990099
www.sozialstation-boxberg.de

Familiennetzwerk Boxberg-Ahorn

Beratungsstelle des diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis
Seebuckel 20 (Gelände des Medien- und Kulturzentrums Box-
berg), 97944 Boxberg, Tel. 07930/990103 (ein AB außerhalb der 
Sprechzeiten ist geschaltet)
Jeden Dienstag von 14.00 bis 15.00 Uhr, jeden Mittwoch von 
12.30 bis 14.30 Uhr und jeden Donnerstag von 10.30 bis 12.00 
Uhr sind Sprechzeiten von Franziska Schindler, Koordinatorin des 
Familiennetzwerks Boxberg. 
Nach voriger Vereinbarung sind auch andere Termine möglich.

Veranstaltungen 
 - Treff Tisch Boxberg jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 

15.00 bis 16.30 Uhr (auch in den Ferien)
 - 19.2. von 15.00 bis 16.00 Uhr im Medien- und Kulturzentrum: 

PC- und Handyfragestunde
Hinweise zu Veranstaltungen des Familiennetzwerks finden 
Sie auf den aktuellen Aushängen vor Ort sowie auf der Inter-
netseite des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis (www.
diakonie-tbb.de) und der Stadt Boxberg (www.boxberg.de).

Beratungsstelle des diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis
Die allgemeine Sozialberatung ist jeden Dienstag von 9.00 bis 
13.00 Uhr erreichbar.
Die Sprechstunde der Schwangerschafts- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung findet an jeweils folgendem Mittwoch 
von 9.00 bis 11.00 Uhr statt: 7.2.2024; 21.2.2024

Auch Beratungen mit unseren Kooperationspartnern finden 
entsprechend den Aushängen sowie nach Vereinbarung vor Ort 
statt. Die Kontaktdaten und Sprechzeiten der Kooperationspart-
ner finden Sie auf den aktuellen Aushängen vor Ort sowie auf 
der Internetseite des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis 
(www.diakonie-tbb.de) und der Stadt Boxberg (www.boxberg.
de). Beratungen per Telefon, E-Mail oder online sind ebenfalls 
weiterhin möglich. Über unregelmäßige Sprechzeiten und Ver-
anstaltungen wird separat informiert.
Kleiderladen „Anziehend“
Münzgasse 13, Bad Mergentheim, Tel. 0151/21831165 (Ansage)
Öffnungszeiten
Der Kleiderladen „Anziehend“ hat in der Regel am Montag, 
Mittwoch, Freitag und Samstag von 10.00 bis 12.30 Uhr sowie 
am Dienstag und Donnerstag von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. 
Gerne nehmen wir zu unseren Öffnungszeiten gut erhaltene und 
saisonale Kleiderspenden in nicht zu großen Mengen entgegen. 
Bitte stellen Sie jedoch keine Ware außerhalb unserer Geschäfts-
zeiten vor unserer Eingangstür ab. 
Für unsere Öffnungszeiten gelten die allgemeinen Corona-Rege-
lungen. 
Möchten Sie gerne bei uns ehrenamtlich mitarbeiten, melden Sie 
sich in der Beratungsstelle des Diakonischen Werks telefonisch 
unter 07931/481698-0.
Tafel Bad Mergentheim
Krumme Gasse 20, 97980 Bad Mergentheim
Tel. 07931/483666, Fax 07931/492160
Öffnungszeiten
Dienstag und Freitag, 13.00 – 15.30 Uhr
Warenannahme an beiden Tagen ab 10.00 Uhr
Dorfhilfe/Familienpflege
Kirchweg 3, Tauberbischofsheim, Tel. 09341/9280-12 oder -16
Öffnungstage
Mo. – Do., 8.30 – 16.00 Uhr, Fr., 8.30 – 12.00 Uhr
E-Mail: carina.kuhn@diakonie.ekiba.de

Standesamtliche NachrichtenStandesamtliche Nachrichten

Geburt

Freitag, 5. Januar 2024
Leano Emilian Bossert
Eltern: Alexander Bossert und Mirjam Justina Huthmann-Bossert 
geb. Huthmann, Schweigern

Altersjubilare

Wir gratulieren recht herzlich  
11.2. Katharina Bauer, Schweigern  70 Jahre
13.2. Artur Gerner, Bobstadt  70 Jahre

Kirchliche MitteilungenKirchliche Mitteilungen

Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber

Wir laden herzlich ein zu folgender Veranstaltung:
Auszeit für Mamas – Frühlingsfrische tanken
9. – 10.3.2024 Kloster Schöntal
Fernab vom Alltag eintauchen in ein paar frühlingshafte Momen-
te für dich allein, mit Zeit für Ruhe, Gespräch, Geselligkeit bei ei-
nem Glas Wein, Kreativität und gutem Essen. 
Die Auszeit lädt dich dazu ein.
Beginn am Samstag 9.00 Uhr
Ende am Sonntag gegen 11.00 Uhr.
Verschiedene Workshopangebote:
WS 1: Für Schokolade ist man (Frau) nie zu satt
Herstellung verschiedener süßer Schokoladenvariationen.  
(Ann-Kathrin Metzger)
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Verkauft werden darf alles von klein bis groß. Wir freuen uns auf 
Kleidung und Spielzeug von 0 bis 99 Jahren. Mit Cocktailbar und 
Häppchen. Der Verkauf findet als Tischbasar statt, die Tischge-
bühr beträgt 10 € pro Tisch.
Den Erlös erhält der Förderverein des Kindergartens.
Anmeldung per E-Mail an 2ndhand.boxberg@gmail.com

Ev. Kirche Angeltürn, Boxberg, Uiffingen, 
Wölchingen

Donnerstag, 8.2.
15.30 Uhr Haus im Umpfertal: Gottesdienst (Pfarrer Philipp 

Hocher)
19.30 Uhr Gemeindehaus Boxberg: gemeinsame Kirchenge-

meinderatsitzung
Freitag, 9.2.
15.00 Uhr Gemeindehaus Boxberg: Jungschar
16.30 Uhr Dorfgemeinschaftshaus Uiffingen: Jungschar
Samstag, 10.2.
10.00 Uhr Gemeindehaus Boxberg: Probetag des Spontan-

chors
Sonntag, 11.2.
Kollekte für die Unterstützung der badischen Posaunenarbeit
10.00 Uhr Gemeindehaus Boxberg: Faschings-Gottesdienst 

(Pfarrer Philipp Hocher)
19.30 Uhr Gemeindehaus Boxberg: Abendgebet
Montag, 12.2.
19.30 Uhr Gemeindehaus Boxberg: Frauenworkout mit geistli-

chem Impuls
Mittwoch, 14.2.
15.00 Uhr Dorfgemeinschaftshaus Uiffingen: Eltern-Kind-Turnen
19.00 Uhr Gemeindehaus Boxberg: Jugendkreis
19.00 Uhr Gemeindehaus Boxberg: SingGOoD Songs
Pfarramt Boxberg am 14.2.2024 nicht besetzt
Das Pfarramt in Boxberg ist am Mittwoch, 14.2.2024 nicht be-
setzt. Sie können aber gerne eine Nachricht auf dem Anrufbe-
antworter unter der Nr. 07930/394 hinterlassen oder eine E-Mail 
an boxberg@kbz.ekiba.de schreiben. Wir melden uns schnellst-
möglich bei Ihnen zurück.

Ev. Kirche Schüpfer Grund und Sachsenflur

Donnerstag, 8.2.
19.30 Uhr Unterschüpf Pfarrhaus: Was will ein „Christentum 

von rechts“? (Theologische Werkstatt mit Pfr. Dr. 
Kücherer)

Freitag, 9.2.
18.00 Uhr Oberschüpf Kirche: Taize-Gebet (Diakon Alexander 

Kirchhoff und Team)
Sonntag, 11.2. – Estomihi
10.00 Uhr Oberschüpf Impuls-Gottesdienst „Einfach leben“ 

(Pfarrer Dr. Kücherer)
Mittwoch, 14.2.
 9.30 Uhr Unterschüpf Pfarrhaus: Ökumenische Krabbelgrup-

pe Schüpfer Grund
Einfach leben – Impulse zur Lebensorientierung nach Pater 
Anselm Grün (OSB)
Am Sonntag, 11. Februar 2024 findet in der Ev. Kirche Oberschüpf 
um 10.00 Uhr der nächste Impulsgottesdienst statt. Februar ist 
die Zeit des Feierns und Verzichtens. Wir kommen im Gottes-
dienst der Kraft von Vitalität auf die Spur. Die Impulse und Up-
dates für dieses Projekt stehen auf www.kulturkirche-schuepfer-
grund.de online. Wer auf dem neuesten Stand bleiben, möge 
bitte ein Mail zum Eintrag in den Projektnewsletter schreiben: 
schuepfergrund@kbz.ekiba.de.
Lichthof-Konzert mit Miriam Hanika
„Träumenden fällt immer etwas ein“: Am Freitag, 23.2.2024 gas-
tiert die Münchner Liedermacherin Miriam Hanika im Lichthof 
Schloss Unterschüpf um 19.30 Uhr. Dieses Mal solo und un-
plugged. Ihre einfühlsamen Texte und Melodien werden mit der 
schönen Atmosphäre des Lichthofs ein ermutigendes und stär-
kendes Konzerterlebnis ermöglichen. Der Eintritt ist frei, Spen-

WS 2: Hatha Yoga und Meditation
Körper, Geist und Seele mit sanften Übungen verbinden, um sich 
wieder zu spüren und in seine Kraft zu kommen. (Susanne Sohns)
WS 3: Siebdruck
Mit Farbe, Rakel und Sieb Lieblingsstücke kreieren. Uniteile (Klei-
dung, Geschirrtücher, Stoffe) individualisieren und aufpeppen. 
(Caroline Wilhelmi)
WS 4: Just sing
Einstimmen in fetzige und mitreißende Songs, die Körper und 
Seele in neue Farben tauchen. Mit der eigenen Stimme experi-
mentieren, Selbstheilungskräfte aktivieren und sich dabei selbst 
besser kennenlernen. (Susanne Oehm-Henninger)
Kosten: 200 € im Doppelzimmer; 215 € im Einzelzimmer
Leitung: Susanna Hocher, EEB Odenwald-Tauber
Anmeldung bis 10.2.2024 unter: eeb.odenwald-tauber@kbz.
ekiba.de
Nähere Informationen unter www.ee-od-tauber.de
Meditatives Tanzen in Wertheim: Tanz-Reihe
Wenn Menschen, Worte oder Musik etwas in uns bewegen, dann 
rührt es den ganzen Menschen an. Im Tanzen vermag ich meine 
Gefühle ausdrücken. In der Bewegung bekommen das Erlebte, 
die Freude, die Trauer, die Hoffnung Raum für Leib und Seele. Es 
sind alle eingeladen, die Freude an Tanz und Bewegung haben.
Montags, 19.2., 18.3., 15.4. und 13.5.2024
Jeweils von 19.00 bis 20.30 Uhr
Ort: Stiftshof Wertheim, Mühlenstr. 3-5,97877 Wertheim
Leitung: Beate Glauner-Klos
Beitrag: 40 €
Anmeldung bis zum 15.2.2024 unter: eeb.odenwald-tauber@kbz.
ekiba.de oder unter www.eeb-od-tauber.de
Veranstaltungsreihe Demenz
Demenz mit Leichtigkeit begegnen
Der richtige Umgang mit Demenz u. den Auswirkungen – Einbli-
cke aus verschiedenen Perspektiven 
Vortrag Sophie Rosentreter, Demenz-Aktivistin 
Dienstag, 5.3.2024, 19.00 Uhr
Ort: Technologie- und Gründerzentrum, Am Wört 1, Tauberbi-
schofsheim 
Eintritt: 5 €
Diagnose Demenz – Ein Schrecken ohne Gespenst 
„Es waren mit die intensivsten und schönsten Jahre unseres Le-
bens!“ Film von Günter Roggenhofer mit Gespräch
Donnerstag, 14.3.2024, 19.30 Uhr
Ort: Filmtheater Badischer Hof, Hauptstraße 70, 97941 Tauberbi-
schofsheim
Eintritt: 7 €
„Volkskrankheit Demenz“ aus medizinischer Sicht
Wodurch wird eine demenzielle Veränderung hervorgerufen 
und kann ihr entgegengewirkt werden? Vortrag Dr. Mathias Jäh-
nel, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
Donnerstag, 19.3.2024, 19.00 Uhr
Ort: Gemeindehaus St. Bonifatius, Kapellenstraße 2, 97941 Tau-
berbischofsheim
Eintritt: 5 €
Eine Veranstaltungsreihe in Kooperation mit: Erzdiözese Frei-
burg, Bildungszentrum Tauberbischofsheim, Caritasverband im 
Tauberkreis e. V., Diakonisches Werk Main-Tauber-Kreis sowie Di-
özesanarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in der Erz-
diözese Freiburg (DiAG)
Bezahlung an der Abendkasse – Voranmeldung erbeten
eeb.odenwald-tauber@kbz.ekiba.de oder unter 
www.eeb-od-tauber.de

Ev. Dekanat Adelsheim-Boxberg

Late Night Second-Hand-Basar Evangelisches Familienzent-
rum Kindergarten Schatzkiste
Neu
Das Evangelische Familienzentrum Kindergarten Schatzkiste 
veranstaltet am Samstag, 24.2.2024 erstmalig einen Late Night 
Second-Hand -Basar in der Umpfertalhalle in Boxberg.
Verkauf von 18.00 bis 21.00 Uhr
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den sind willkommen. Anmeldung, wenn möglich, bitte über 
die Homepage www.kulturkirche-schuepfergrund.de. Herzliche 
Einladung.
Kasualvertretung
Pfarrer Dr. Kücherer befindet sich vom 12.2. bis einschl. 18.2.2024 
nicht im Dienst. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an 
Pfarrer Philipp Hocher, Ev. Pfarramt Boxberg, 07930/394.
Liebenzeller Gemeinschaft Schüpfer Grund
Nächster Frauentreff
Donnerstag, 8. Februar um 9.30 Uhr in Oberschüpf, Untere 
Mauerstr. 8 (bei Borkeloh)

Ev. Kirche Schwabhausen, Windischbuch
Sonntag, 11.2.
 9.30 Uhr Gottesdienst in der Evang. Kirche Windischbuch
10.00 Uhr Kindergottesdienst im DGH Schwabhausen
10.30 Uhr Gottesdienst in der Evang. Kirche Schwabhausen
Herzliche Einladung an alle, die am Gottesdienst zum dies-
jährigen Weltgebetstag mitwirken wollen.
Wir treffen uns am Freitag, 23.2.2024 um 19.00 Uhr zur Vorberei-
tung des Weltgebetstags der Frauen im Gemeindesaal in Win-
dischbuch.

Ev. Kirche Schweigern, Epplingen, Bobstadt und 
Dainbach

Donnerstag, 8.2.
19.00 Uhr Boxberg: Gemeinsame Sitzung der Kirchenältesten
Freitag, 9.2.
15.00 Uhr Schweigern: Jungschar im Pfarrhaus
Sonntag, 11.2.
 9.00 Uhr Epplingen: Gottesdienst (Hr. Hertner)
10.00 Uhr Schweigern: Gottesdienst (Hr. Hertner)
Dienstag, 13.2.
 7.00 Uhr Schweigern: Gebetskreis
Mittwoch, 14.2.
19.00 Uhr Schweigern: Kirchenchorprobe im Bürgersaal
Vertretung
Vertretung bei Trauerfällen hat bis 11.2. Pfr. Dr. Kücherer, Unter-
schüpf, Tel. 07930/367, vom 12. bis 18.2.2024 Pfr. Hocher, Box-
berg, Tel. 07930/394.
In allen anderen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an die 
Kirchenältesten oder ans Pfarramt Schweigern, Tel. 07930/6237. 
Das Pfarrbüro ist montags von 15.00 bis 18.00 Uhr und mittwochs 
von 9.00 bis 12.00 Uhr besetzt.

Kath. Kirchengemeinden in der Stadt Boxberg

Gottesdienste und Infos
Donnerstag, 8.2.
18.30 Uhr Lengenrieden: hl. Messe, Kerzenweihe u. Blasiusse-

gen (P. Mateusz)
Freitag, 9.2.
18.00 Uhr Berolzheim: Rosenkranz
18.30 Uhr Berolzheim: hl. Messe (P. Mateusz)
Samstag, 10.2.
9.00 Uhr Angeltürn: hl. Messe, Kerzenweihe u. Blasiussegen, 

24-Stunden-Anbetung (P. Mateusz)
17.30 Uhr Boxberg: Beichtgelegenheit (P. Bernard)
18.30 Uhr Kupprichhausen: hl. Messe (P. Bernard)
 Adelheid Bauer u. Angeh.
18.30 Uhr Schillingstadt: hl. Messe, Kerzenweihe u. Blasiusse-

gen (P. Mateusz)
Sonntag, 11.2. – 6. Sonntag im Jahreskreis
 9.00 Uhr Angeltürn: hl. Messe, 24-Stunden-Anbetung 
 (P. Bernard)
 Fam. Frey u. Fam. Hansal; Oskar u. Greta Hehn
 9.00 Uhr Boxberg: hl. Messe, Kerzenweihe u. Blasiussegen (P. 

Mateusz)
 (JT) Fam. Hügel, Horn u Morgenstern; Verst. d. Fam. 

Deißler, Becker u. Hoch

10.30 Uhr Eubigheim: hl. Messe (P. Bernard)
10.30 Uhr Windischbuch: hl. Messe (P. Mateusz)
 Johann Geldenbott
Montag, 12.2.
 8.30 Uhr Angeltürn: Schwesternkapelle: hl. Messe (P. Bernard)
Dienstag, 13.2.
18.30 Uhr Schweigern: hl. Messe, Kerzenweihe u. Blasiussegen 

(P. Mateusz)
18.30 Uhr Uiffingen: hl. Messe (P. Bernard)
 Wolfgang Berberich
Mittwoch, 14.2. – Aschermittwoch
15.00 Uhr Berolzheim: Rosenkranz
17.30 Uhr Unterschüpf: ewige Anbetung
18.30 Uhr Unterschüpf: hl. Messe und Ascheausteilung (P. 

Mateusz)
18.00 Uhr Schillingstadt: Rosenkranz
18.30 Uhr Schillingstadt: hl. Messe
Donnerstag, 15.2.
15.30 Uhr Boxberg: Haus im Umpfertal: hl. Messe (P. Mateusz)
18.30 Uhr Eubigheim: Kreuzwegandacht
18.30 Uhr Lengenrieden: hl. Messe und Ascheausteilung (P. 

Bernard)
Beerdigungsbereitschaft
Im seelsorgerlichen Notfall (z. B. im Sterbefall/Krankensalbung) 
erreichen Sie einen der Priester unter der Nummer 0175/7327560
Beichtangebote
Boxberg
immer samstags 17.30 – 18.00 Uhr
Berolzheim
Am 1. u. 3. Freitag im Monat 17.30 – 17.50 Uhr
Eubigheim
immer samstags vor der Vorabendmesse
Pfarrbüro Boxberg
Das Pfarramt Boxberg ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Di., Mi., Fr. 10.00 – 12.00 Uhr
Do. 14.00 – 17.00 Uhr
Gerne können Sie aber auch Ihre Messintentionen telefonisch 
unter Tel. 07930/391 zu den Bürozeiten bestellen.
In der Zeit vom 9. bis 16. Februar bleibt das Pfarrbüro geschlos-
sen.
24-Stunden-Anbetung
Am Samstag, 10. Februar beginnt um 9.00 Uhr die 24-Stunden-
Anbetung in Angeltürn.
Wenn Sie eine Gebetszeit übernehmen möchten, melden Sie 
sich bitte im Pfarrbüro, Tel. 07930/391. Vielen Dank!
Knallvergnügt – die Familienshow mit Daniel Kallauch
am Freitag, 8. März um 17.00 Uhr in der Turn- und Festhalle in 
Oberlauda.
Daniel Kallauch ist ein Meister der Kinderunterhaltung. Seine Lie-
der sind bundesweit durch den Kinderkanal bekannt geworden. 
Sie werden in Schulen, Kirchen und Kindergärten gerne gesun-
gen. Mitmachlieder und verrückte Geschichten mit Spaßvogel 
Willibald begeistern seit Langem das nachwachsende Publikum. 
Der dreifache Vater mit den roten Schuhen ist ein Kinderverste-
her. Er verbreitet gute Laune und lässt alle mit einem Augenzwin-
kern wissen: Jeder Mensch ist ein Volltreffer! Der Eintritt kostet im 
Vorverkauf 10 Euro und an der Tageskasse 15 Euro (Eltern zahlen 
den Kinderpreis). Der Vorverkauf findet unter anderem im Pfarr-
büro Lauda (Pfarrstraße 8), im Pfarrbüro Boxberg (Kurpfalzstraße 
11) und online unter www.cvents.eu statt.

BLUT SPENDEN
RETTET LEBEN!
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Fasching
Bocknarrenschlagen: Sonntag, 11.2.2024 um 14.45 Uhr, Treff-
punkt am Sportheim Boxberg
Umzug: Wir treffen uns am Dienstag, 13.2.2024 um 13.45 Uhr am 
Bahnhof in Wölchingen
Jahreshauptversammlung
Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Musikvereins Um-
pfertal e. V. Boxberg findet am Sonntag, 17. März um 18.00 Uhr 
im Proberaum, Kurpfalzstraße 47, in Boxberg statt.
Vorgesehene Tagesordnung:
 1.  Begrüßung
 2.  Totengedenken
 3.  Ehrungen
 4.  Bericht des 1. Vorsitzenden
 5.  Berichte der Dirigenten
 6.  Bericht des Jugendleiters
 7.  Bericht des Kassiers
 8.  Bericht der Kassenprüfer
 9.  Entlastung des Vorstandes
10.  Wahlen
11.  Verschiedenes, Wünsche, Anträge.
Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins 
herzlich eingeladen.
Wünsche und Anträge sind bis zum 10.3.2024 schriftlich beim 1. 
Vorsitzenden Josef Knoblauch einzureichen.

Narrhalla Boxberg e.V.

Neue Termine
Das Wochenende mit Narrhallaabend und Kinderfasching ist vor-
bei. Wir sagen allen Danke, die uns in irgendeiner Weise dabei 
unterstützt haben.
Weitere Termine:
Buchfinkverkauf
Am Samstag, 10.2.2024 wird der Buchfink verkauft. Alle Austrä-
ger treffen sich um 9.00 Uhr am Narrhallaraum.
Danke an alle, die den Buchfink mit Beiträgen, Anzeigen etc. un-
terstützen.
Umzug Igersheim
Treffpunkt zur Abfahrt um 13.00 Uhr am Sonntag, 11.2.2024 am 
Sportheim
Fasnachtsumzug durch Boxberg
Der Umzug findet am Dienstag, 13.2.2024 statt. Beginn ist um 
14.00 Uhr und die Aufstellung der teilnehmenden Gruppen ist 
wie bekannt ab 13.00 Uhr. Die Anwohner von Poststraße, Kur-
pfalzstraße, Karl-Hofmann-Straße und Jakob-Reichert-Straße 
werden gebeten, für die Zeit des Umzuges die Straßen von par-
kenden Fahrzeugen freizuhalten.
Nach dem Umzug ist die gesamte Bevölkerung zum närrischen 
Treiben in die Umpfertalhalle eingeladen.
Gegen 19:00 Uhr ist dann Aufbruch für den Fackelzug von Nar-
rhalla und Bocknarren. Dieser geht von der Umpfertalhalle zum 
Narrenbrunnen und von dort weiter zum Sportheim. Hier ist 
dann die Fasnachtsverbrennung. Anschließend kann man im 
Sportheim dann zum Heringessen einkehren.
Arbeitseinsatz-Aufräumen
Wir treffen uns am Mittwoch, 14.2.2024 zum Aufräumen der Hal-
le. Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.
Viele Helfer sind willkommen, denn viele Hände schaffen schnel-
les Ende.

Selbsthilfegruppe Boxberg

Wöchentliches Treffen
Das Treffen für Suchtkranke und Angehörige findet jeden Diens-
tag um 19.00 Uhr im Seebuckel 20 statt.
Kontakt: Tel. 07930/2916, mobil 0171/5234916

VfB Boxberg/Wölchingen

Dämmerschoppen/Rentnertreff
Am Freitag, 9.2.2024, hat das Sportheim für den Dämmerschop-
pen und den Rentnertreff ab 19.00 Uhr geöffnet.

Aus den OrtsteilenAus den Ortsteilen

Bobstadt

TSV Bobstadt

Sportheimbetrieb
Am Freitag, 9.2.2024 hat das Sportheim ab 19.00 Uhr geöffnet. 
Am Sonntag, 11.2.2024 ist das Sportheim von 10.00 bis 12.30 Uhr 
und von 18.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Der TSV freut sich auf euer 
Kommen.

Boxberg

Ortsverwaltung

Seniorennachmittag für Boxberg und Wölchingen
Am Sonntag, 18. Februar 2024 findet wieder unser diesjähriger 
Seniorennachmittag im evangelischen Gemeindezentrum statt. 
Beginn ist um 14.00 Uhr. Alle Einwohnerinnen und Einwohner ab 
dem 65. Lebensjahr aus Boxberg und Wölchingen, sowie deren 
Partner, sind hierzu recht herzlich eingeladen, zusammen mit 
uns ein paar schöne Stunden mit einem kurzweiligen Programm 
zu verbringen.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen.
Ortsverwaltung Boxberg, Roland Throm
Ortsverwaltung Wölchingen, Peter Löffler

Bocknarrenzunft Boxberg

Termine
Am Donnerstag, 8.2. ist um 20.00 Uhr gemütliches Beisammen-
sein im Bockstall. Ab ca. 21.00 Uhr nehmen wir dann an der 
Schmu-Do-Party beim VfB teil.
Freitag, 9.2. werden die Christbäume fürs Faschingsverbrennen 
abgeholt. Wer einen Baum hat, bitte bei Maja oder Miri melden.
Samstag, 10.2. nehmen wir am Umzug des Bauchtumsverein Wä-
schenbeuren teil. Abfahrt 10.00 Uhr Sportheim. Am Abend besu-
chen wir den Baller Ball des VfB.
Am Sonntag, 11.2. findet das Bocknarrenschlagen statt. Beginn 
des Umzugs vom Sportheim in den Rathaushof beginnt um 15.00 
Uhr.
Montag, 12.2. fahren wir zu unseren Freunden nach Hettingen. 
Abfahrt 12.00 Uhr, Sportheim.
Dienstag, 13.2. treffen wir uns um 5.45 Uhr im Bockstall.
Am Mittag um 14.00 Uhr ist dann der Umzug durch die Straßen 
von Boxberg. Am Abend findet noch die Geldbeutelwäsche und 
das Fastnachtverbrennen statt.
Mittwoch, 14.2. treffen wir uns dann um 19.00 Uhr zum Herings-
essen im Sportheim.

DLRG Boxberg

Die Ortsgruppe lädt alle Mitglieder am Samstag von15.45 bis 
17.00 Uhr zum freien Training, Spiel und Spaß in das Hallenbad 
des GTO in Osterburken ein. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Um-
pfertalbad zur Bildung von Fahrgemeinschaften oder direkt vor 
Ort. Ein Unkostenbeitrag von 2 € p.P. kann vor Ort abgegeben 
werden. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung per E-
Mail (unsere@boxberg.dlrg.de) gebeten.

Musikverein Umpfertal e.V.

Nächste Proben
MB: Wir proben am Freitag, 9.2.2024 um 18.00 Uhr im Proberaum
JK: Die Probe am Samstag, 10.2.2024 entfällt
GBO: Gesamtprobe am Freitag, 9.2.2024 um 19.30 Uhr
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Schmu-Do-Party
Am Donnerstag, 8.2.2024, veranstaltet der VfB im Sportheim 
eine Schmutziger-Donnerstag-Party mit DJ Nicki P. Beginn ist um 
18.00 Uhr. Eintritt 3 €. Happy Hour von 18.00 bis 19.00 Uhr.
Ballerball
Am Samstag, 10.2.2024, findet im Sportheim des VfB der Baller-
ball mit DJ Emil statt. Einlass ist um 19.21 Uhr. Kein Einlass unter 
16 Jahren (Ausweiskontrolle).

Kupprichhausen

Vereinsgemeinschaft

Kubaner Dorffasching am Freitag, 9. Februar2024 um 19.31 
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
Es ist wieder so weit, in Kuba ist Faschingszeit
Die Vereinsgemeinschaft Kupprichhausen lädt zum traditionellen 
Kubaner Dorffasching am Freitag, 9. Februar 2024 in die närrische 
Kulturscheune Dorfgemeinschaftshaus in Kupprichhausen ein.
Gestartet wird pünktlich um 19.31 Uhr unter dem Motto „In Kuba 
sind die Nächte lang“.
Geboten wird ein abwechslungsreiches, buntes, närrisches Fast-
nachtsprogramm mit Gardetänzen, Showtanzgruppen, Bühnen-
shows und Büttenreden. Dazu gibt es wieder live närrische Stim-
mungs-, Tanz- und Unterhaltungsmusik mit Musikentertainer 
Mark.
Singen, Lachen, Schunkeln, dazu viel Spaß und gute Laune sind 
Trumpf beim Kubaner Dorffasching 2024, wenn es heißt „Kuba, 
Kuba noch einmal, es ist so wunderschön“.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und auch die Bar lädt 
zu einem Gläschen ein.
Der Eintritt beträgt für Erwachsene 5 Euro und für Jugendliche 
bis 16 Jahre 2,50 €.
Alle Fastnachtsfreunde aus nah und fern sind zum Kubaner Dorf-
fasching 2024 recht herzlich eingeladen. Die Vereinsgemein-
schaft freut sich auf ihre närrische Gästeschar.

Oberschüpf

Ortsverwaltung

Seniorennachmittag
Am Sonntag, 18. Februar 2024 ab 14.30 Uhr findet unser dies-
jähriger Seniorennachmittag statt. Alle Einwohnerinnen und 
Einwohner ab dem 60. Lebensjahr und deren Partner sind hierzu 
herzlich in unser schönes Schloss eingeladen. Wer einen Kuchen 
spenden möchte, darf sich gerne bei Heike Hettinger, Tel. 1412 
oder einem anderen Mitglied des Ortschaftsrates melden.
Reisigplatz
Am Samstag, 10.2.2024 ist der Reisigplatz von 14.00 bis 16.00 Uhr 
geöffnet.

Schwabhausen

Feuerwehr

Weißwurstessen
Am Sonntag, 11.2. findet wieder ab 10.00 Uhr unser Weißwurstes-
sen statt. Diesmal mit den Biermännle.

Männergesangverein Schwabhausen

Jahreshauptversammlung
Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung des Männer-
gesangvereins Schwabhausen am Freitag, 16.2.2024, im Feuer-
wehrgerätehaus.

Ablauf der Versammlung
18.30 bis 19.30 Uhr gemütliche Einstimmung mit einer Brotzeit
19.30 Uhr Versammlungsbeginn
Tagesordnung
1.  Begrüßung
2.  Totenehrung
3.  Protokoll der Jahreshauptversammlung 2023
4.  Jahresbericht des Vorsitzenden
5.  Kassenbericht
6.  Kassenprüfung/Entlastung
7.  Ehrung für aktive Sängerzeit
8.  Grußworte
9.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge

TSV Schwabhausen

Kinderfasching
Am Freitag, 9.2. findet von 15.00 bis 17.30 Uhr der Kinderfasching 
im Sportheim statt. Es warten Spiele und eine Kostümprämie-
rung auf die Kinder. Am Freitagabend gibt es im Sportheim Sand-
wichbrötchen. Um 18.30 Uhr findet auch das erste Testspiel der 
1. Mannschaft statt.
Faschingstanz
Am Samstag, 10.2. findet der Faschingstanz des TSV mit DJ Nicki 
P. statt. Beginn ab 19.46 Uhr.

Schweigern

Verschönerungsverein Schweigern

Sommertagsumzug 2024 – Save the date
Am 21.4.2024 findet nach langjähriger Unterbrechung wieder der 
traditionelle Sommertagsumzug in Schweigern statt. Bitte diesen 
Termin bereits jetzt vormerken. Die Umzugsstrecke verläuft vom 
Marktplatz über die Bahnhofstraße, Neue Straße und Schulstra-
ße zur Festhalle. Dort werden die mitgeführten Winterpuppen 
feierlich verbrannt. Anschließend lädt der Verschönerungsverein 
zum gemütlichen Beisammensein in die Räume der Freiwilligen 
Feuerwehr ein. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein.

Uiffingen

Feuerwehr

Kesselfleischessen
Am Samstag, 17.2.2024 um 17.00 Uhr veranstaltet die FFW Uiffin-
gen ein Kesselfleischessen für alle Feuerwehrleute mit Angehöri-
gen. Hierzu sind auch die Mitglieder der Ehrenabteilung herzlich 
willkommen. Zur Planung bitten wir um Anmeldung bis Sonntag, 
11.2.2024 bei Jürgen Ruck.
Davor findet um 15.30 Uhr eine Übung statt.

Förderverein Kindergarten Uiffingen e.V.

Jahreshauptversammlung
Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am 21.2.2024 
um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Mitglieder, Freunde und Inte-
ressierte sind herzlich eingeladen.
Tagesordnung
1.  Bericht der Vorsitzenden
2.  Kassenbericht
3.  Entlastung
4.  Protokoll der Schriftführerin
5.  Sonstiges
Anträge und Wünsche können bei der Vorsitzenden Sabrina 
Hemmrich eingereicht werden.
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Thema: Unser Körper, ein Universum der 5 Elemente. Ein Einblick 
in die chinesische Medizin. Zur besseren Planung bitte bis zum 
26.2.2024 bei Birgit Zweig anmelden, Tel. 07930/6648.

Wölchingen

Ortsverwaltung

Seniorennachmittag für Wölchingen und Boxberg
Am Sonntag, 18. Februar 2024 findet wieder unser diesjähriger 
Seniorennachmittag im evangelischen Gemeindezentrum statt. 
Beginn ist um 14.00 Uhr. 
Alle Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 65. Lebensjahr aus 
Boxberg und Wölchingen sowie deren Partner, sind hierzu recht 
herzlich eingeladen, zusammen mit uns ein paar schöne Stunden 
mit einem kurzweiligen Programm zu verbringen. Eine Anmel-
dung ist nicht notwendig. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Ortsverwaltung Wölchingen, Peter Löffler
Ortsverwaltung Boxberg, Roland Throm

Vereine allgemeinVereine allgemein

Gesamtfeuerwehr Boxberg
Einladung zur Jahreshauptversammlung am Samstag, 24.2.2024 
um 19.00 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus Kupprichhausen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Protokoll der Jahreshauptversammlung 2023
4. Kommandantenbericht
5. Bericht Stadtjugendwart/Altersabteilung
6. Beförderungen
7. Ehrungen
8. Grußworte
9. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Wünsche und Anträge sind schriftlich spätestens bis zum 
21.2.2024 bei der Stadtverwaltung einzureichen.

Straßenengel e.V.

Annahme von Flohmarktware
Jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr: 2. März, 6. April, 4. Mai
Keine Annahme im Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September
Keine Annahme im Oktober, 2. November, 7. Dezember
Informationsfahrt in die Rhön am Samstag, 9.3.2024
Erleben Sie einen interessanten Tag auf der Frühlingsmesse der 
Volker Landgraf GmbH in Ostheim v. d. Rhön. Schlendern Sie 
durch die große Landmaschinenausstellung und genießen Sie 
Kesselfleisch zum Mittagessen. 
Zudem werden wir die Salzburg in Bad Neustadt a. d. Saale mit 
einer Führung besichtigen. 
Der Unkostenbeitrag beträgt 45 € pro Person bei einer Mindest-
teilnehmerzahl von 25 Personen. 
Bei 35 Personen reduziert sich der Unkostenbeitrag auf 35 €. 
Abfahrt 8.00 Uhr am P+R Boxberg. Rückfahrt gegen 17:00 Uhr. 
Anmeldungen sind bis zum 16.2.2024 unter Angabe des voll-
ständigen Namens, Anschrift und Telefonnummer per Telefon 
07930/993980 oder E-Mail info@mr-tauber-franken.de möglich.

Unterschüpf

Ortsverwaltung

Seniorennachmittag 2024
Der diesjährige Seniorennachmittag findet am Sonntag, 
25.2.2024 um 14.00 Uhr im Unterschüpfer Schloss statt.
Hierzu sind alle Unterschüpfer Bürgerinnen und Bürger ab dem 
60. Lebensjahr mit Partner herzlich eingeladen. Nach der Be-
grüßung, Grußworten und einem Programmpunkt des Kinder-
gartens Wirbelwind gibt es Kaffee und Kuchen, bevor wieder 
ein unterhaltsames Programm angeboten wird. Nach einem ge-
meinsamen Vesper werden wir den Tag nach ein paar geselligen, 
schönen Stunden ausklingen lassen. Ab diesem Jahr wird auf eine 
schriftliche, persönliche Einladung verzichtet. Wir bitten dies zu 
beachten. Anmeldungen zum Seniorennachmittag werden bei 
Ortsvorsteher Stefan Graf unter Tel. 993496 entgegengenommen.

Musikverein Unterschüpf

Kinderfasching
Am Dienstag, 13.2.2024 lädt der Musikverein Unterschüpf und 
die Ortsverwaltung Unterschüpf zum traditionellen Kinderfa-
sching im Schloss ein. Beginn ist um 14.00 Uhr mit einem kleinen 
Umzug in der Unterschüpfer Straße. Für Spiel, Spaß und das leib-
liche Wohl ist bestens gesorgt.
Hauptversammlung
Die Hauptversammlung des Musikvereins Unterschüpf e. V. fin-
det am 24.3.2024 um 18.30 Uhr im Gasthaus Adler in Unterschüpf 
statt. Anträge sind bis spätestens 1 Woche vorher beim 1. Vorsit-
zenden Martin Schindler einzureichen.

Obst- und Gartenbauverein Unterschüpf

Jahreshaupversammlung Verein für Obstbau, Garten und 
Landschaft Unterschüpf
Liebe Mitglieder des Vereins für Obstbau, Garten und Landschaft 
Unterschüpf, zu unserer Jahreshauptversammlung lade ich Euch 
herzlich am Mittwoch, 28.2.24, 19.00 Uhr im Gasthaus Adler 
in Unterschüpf ein. Zusätzlich gibt es einen Fachvortrag über 
Gemüsebau, klimaorientiert. Thema: Trockene Sommer und Was-
serknappheit.
Es grüßt herzlichst der Vorstand.

TSV Unterschüpf

Jahreshauptversammlung 2024
Die Jahreshauptversammlung des TSV Unterschüpf findet in die-
sem Jahr am Samstag, 23. März 2024 um 18.00 Uhr im Saal des 
Gasthaus Adler statt. Hauptpunkte sind Ehrungen sowie die Neu-
wahl des Schriftführers. Wünsche und Anträge sind bis Sonntag, 
17. März an den 1. Vorsitzenden Markus Kappes zu stellen. Alle Mit-
glieder und Freunde des Vereins sind hierzu herzlich eingeladen.
Jugendversammlung 2024
Die Jugendversammlung findet am Freitag, 8. März um 17.30 
Uhr im Schloss statt. Hierzu sind alle Trainer/Betreuer, Kinder, Ju-
gendliche und Eltern der Fußball- und Freizeitabteilung herzlich 
eingeladen.

Windischbuch

Landfrauenverein Windischbuch

Vortrag: Unser Körper, ein Universum der 5 Elemente
Wir laden alle Mitglieder und Nichtmitglieder am Dienstag, 
27.2.2024 um 19.00 Uhr zu unserem Vortragsabend mit Frau 
Claudia Mohr Hofmann, Heilpraktikerin ins Feuerwehrgerä-
tehaus Windischbuch ein.
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BRAUCHTUM

DAS GANZE LÄNDLE IM NARRENFIEBER:
SO WIRD HIER FASNACHT GEFEIERT
Fastnachtsfieber oder Faschingsmuffel? Ersteres
ist in Baden-Württemberg eigentlich eher der
Fall. Denn wir im Süden sind einfach ein närri-
sches Völkchen. Wenn die närrische Schar nicht
ohnehin schon losgelegt hat, heißt es spätestens
am Donnerstag landauf-landab „Narri Narro“:
Zum „Schmotzigen“, dem „Schmutzigen Don-
nerstag“, sind sie dann endgültig los, die Narren.

Egal, ob oben im Odenwald, wo die Huddelbätze
regieren, in Baden, wo Guggenmusiken für Stim-
mung sorgen, in Löffingen, wo die Hexen toben,
oder in Schramberg, wo der Umzug nicht auf fes-
tem Boden, sondern im Bach stattfindet – jetzt
haben Spättli, Jokili, Hemdglonker & Co. die
Oberhand. Es wird geklappert, gesprungen, ge-
tanzt und gesungen, zu Lande oder gar zu Was-
ser und mancherorts werden sogar die Toten
aufgeweckt. Was Schuttige, Schneckehüslinarros
& Co. vom Schmotzigen bis Aschermittwoch halt
so treiben … Die närrische Zeit zu feiern, ist in
Baden-Württemberg jahrhundertealte Tradition
und bis heute gelebtes Brauchtum.

STURM AUF DIE RATHÄUSER
Am „Schmotzigen“ selbst ziehen früh um fünf in
der Bodenseeregion die „Hemdglonker“ lärmend

durch die Straßen. In Nachthemden gehüllt und
von Fanfaren begleitet wecken sie die Bewohner
aus dem Schlaf und leiten die Fasnet ein. Anders-
wo findet die Machtübernahme mit dem Stür-
men der Rathäuser statt, und die Kinder werden
aus den Schulen in die Freiheit entlassen.Mit dem
Setzen des Narrenbaums erhält die Fasnet vieler-
orts ihr Standeszeichen. In Elzach rüsten sich die
kleinen „Schuttigen“ zum Narrenlauf. Die zotte-
ligen Gesellen mit dem Schneckenhut und der
Holzmaske sehen besonders zum Fackelumzug
am Sonntagabend gruselig aus.

ZU LANDE ...
Ihren Höhepunkt erlebt die Fasnet im Süd-
westen am Fasnetmontag (dem rheinischen
Rosenmontag). Jetzt bevölkern die bunten
Hästräger die Straßen, es finden Umzüge statt
und die spektakulären „Narrensprünge“ – etwa
in Rottweil, Schömberg oder Weil der Stadt -
ziehen zahlreiche Besucher an. Die traditio-
nellen Rottweiler ziehen den ganzen Tag über
die Stadt. Mit 4000 Narren, die an zwei Tagen
durchs Schwarze Tor strömen, ist der Narren-
sprung dort einer der größten und bekannten
schwäbisch-alemannischen Fasnachtsveran-
staltungen.

NAUF AUF'D STANG
Am Fastnachtsdienstag finden Umzüge und
Narrensprünge ihre Fortsetzung. „Nauf auf
d'Stang!” tönt es dann zum Beispiel in Sigmarin-
gen. Beim „Bräuteln” verwandeln die Narren den
Marktplatz zwischen Schloss und Rathaus in ein
wahres Tollhaus.

Geht der Fasnachtsdienstag seinem Ende zu,
heißt es für die Närrinnen und Narren im Land
Abschied nehmen. Besonders zelebriert wird
das zum Beispiel in Bad Waldsee. Wenn die he-
xenartigen Schrättele ihre Besen verbrennen,
wird die verblichene Fasnet symbolisch in Form
einer Strohpuppe, dem Narren, unter großer
Anteilnahme und lautem Klagen den Fluten des
Schlossbachs übergeben. Andernorts, wie in Zell
am Harmersbach, wird sie beerdigt.

Am Aschermittwoch ist dann alles vorbei – fast,
denn jetzt heißt es Bilanz ziehen und Geldbeu-
tel waschen, die närrischen Tage, geprägt von
Schlemmen, Trinken und Feiern, haben die Beutel
geleert. Da bleibt nur noch die Rückgabe des Rat-
hausschlüssels an den Amtsinhaber und Fasten –
ganze 40 Tage lang bis Ostern.
(pm/red/jr)

BaWue-Seite1

Bräuteln, Froschkut-
telessen, Bach-na-
Fahrt oder Narren-
sprünge ... wir haben
die schönsten Fast-
nachtsbräuche im
Ländle gesammelt. Unter demQR-Code
oder hier:

https://nussbaumwelt.net/fastnachtsbrauch/

In vielen Schwarzwaldorten steht zur närrischen
Zeit der Narrenbaum – wie hier in Schiltach.

Foto: jr/NM

Foto: TMBW/Achim Mende

Holzmasken und bunte handgearbeitete Gewänder:  Holzmasken und bunte handgearbeit
Die Schwäbisch-Alemannische Fasnet lebt von Traditionen. Die Schwäbisch-Alemannische Fasnet lebt von Traditionen.
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Aus Liebe zur Heimat.

»Ein modernes Einkaufserlebnis
bei lokalen Unternehmen
aus Baden-Württemberg mit
großem Servicevorteil und breiter
Produktvielfalt erwartet dich auf
dem Online-Marktplatz kaufinBW.
Gebündelte Kompetenzen und
vielfältige Angebote von Anbietern
aus deiner Region zeichnen uns aus.«

Ein Produkt von

Jetzt in der Heimat
shoppen

Rund um die Uhr bei
lokalen Unternehmen

bestellen

Online-Bestellungen
vor Ort abholen oder

liefern lassen

Gutscheine lokaler
Unternehmen online

kaufen

Deine lokalen
Lieblings-
geschäfte
online.

www.kaufinbw.de
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STELLEN

Diese und über 13.000 weitere Anzeigen finden Sie auf www.jobsuchebw.de

Traumjob gesucht?
Regionale Stellenangebote
für Baden-Württemberg

QR-Code
Scannen für
Weitere Jobs

Position (m/w/d) Unternehmen Region/Kreis Job-ID

Stoffdisponent Speidel GmbH Bodelshausen 1010619798

Steuerfachkraft Steuerberatung Vetter Stuttgart 1010619820

Werkstattleiter W. und E. Kindler Strassenbau GmbH & Co. KG Rutesheim 1010619813

Drucker/Medientechnologe Druck/Produktionsmitarbeiter Etikettendruck Fuji Seal Aichtal 1010619786

Stellvertretender Abteilungsleitung Kasse Stadt Hockenheim Hockenheim 1010619860

Service-Aushilfe Stadtwerke Tübingen GmbH Tübingen 1010634091

Sozialpädagoge Krankenpflegeverein Köngen e. V. Köngen 1010619822

Leitung Gemeindeverwaltung Dietingen Dietingen 1010634125

Industriekaufmann Wolff & Müller Tief-u. Straßenbau GmbH & Co. KG Waldenburg 1010634007

www.jobsuche-bw.de

allen, die mit uns Abschied genommen
haben von unserer herzensguten Mutter

Wir waren überwältigt von den unzähligen
Zeichen der Freundschaft und der
Verbundenheit, die wir erfahren durften.
Daraus schöpfen wir Trost für die schwere
Zeit und tanken Kraft für die Zukunft.

Besonders danken wir:
Pfarrer Dr. Kücherer
Umpfertalpraxis Schweigern
Sozialstation Boxberg
Physiotherapie Mohr
Kirchenchor Schweigern
Turn und Sportverein Schweigern

Im Namen von
Artur, Reinhold, Manfred, Elke,Wolfgang ,
Simone mit FamilienSchweigern im Februar 2024

Herzlichen DankDer beste Weg etwas zu lieben:
Realisieren, dass man es verlieren kann.
(Gilbert Chesterton)

Renate Volk

Foto: Imagesines/iStock/Getty Images Plus
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INKLUSIVLEISTUNGEN
• Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach
Cancún in der Economy Class

• Flughafen-Transfers im klimatisierten Bus
• 7 Nächte im 5* Hotel BlueBay Grand
Esmeralda, Deluxe-Gardenview-Zimmer;
All-Inclusive

• Live-Show »Abenteuer Weltumrundung«
• Konzert »Nacht des Deutschen

Schlagers 2024«
• »Disco Pool-Party«
• FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
• Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
• Reisepreissicherungsschein (abgesichert
durch tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)

• Zimmerupgrades z.B. Meerblick zubuchbar
• Ausflugsangebote optional zubuchbar
• Rail & Fly der DB zubuchbar

Urlaub an der Karibikküste in Playa Del Carmen!
Begleiten Sie uns in Ihrem nächsten Traum-Urlaub an die Karibikküste
Riviera Maya in Mexiko. Erleben Sie das karibische Meer und feine
Sandstrände an der Playa Del Carmen. Ihr beliebtes 5* Hotel Resort
BlueBay Grand Esmeralda liegt direkt am 500m langen Privatstrand!

Genießen Sie die traumhaft schöne Urlaubskulisse! Unsere 3 inkludier-
ten Event-Highlights werden diesen Mexiko-Aufenthalt zu einem un-
vergesslichen Erlebnis machen! Der musikalische Höhepunkt Ihrer Reise
ist die »Nacht des Deutschen Schlagers 2024« zugunsten der Reiner
Meutsch Stiftung FLY & HELP.

vom Reisepreis kommen der Reiner Meutsch
Stiftung FLY & HELP zugute und werden für
einen Schulbau auf Hispaniola verwendet.
www.fly-and-help.de

E-Mail: reisen@prime-promotion.de

Tel.: 0214-7348 9548
(Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

• Live-Show »Abenteuer Weltumrundung«
• Konzert »Nacht des Deutschen Schlagers«
• Disco-Frühschoppen »Pool-Party«
• Konzert »Nacht des Deutschen Schlagers«

Abenteuer
Weltumrundung

 Abenteuer  Abenteuer 
Live-Show

Ihre inkludierten Reise-Highlights:

Buchungsmöglichkeiten:
16.04.-24.04. (9-tägig,7 Nä.) ab 1.299 € p.P.
16.04.-27.04. (12-tägig,10 Nä.) ab 1.699 € p.P.
16.04.-01.05. (16-tägig,14 Nä.) ab 1.899 € p.P.
Weitere Abflugtage 14.04.-18.04. möglich!

Ab in die Sonne –
NUR NOCH

WENIGE PLÄTZE
VERFÜGBAR!

p. P. ab

1.299 €
im DZ vom 16.04.-24.04.2024

9-tägig (7 Nächte) ab/bis Frankfurt
inkl. Flug, im 5 Sterne Luxushotel

(Verlängerung möglich)
Buchungscode:

NB24

MEXIKO-Traumreise 2024
mit FLY & HELP und
Schlagerstars unter Palmen

* ALL-INCLUSIVE *

Veranstalter: Prime Promotion GmbH

www.schlagernacht-mexiko.de

Musikalischer Höhepunkt »Nacht des Deutschen Schlagers«

Johnny Logan, Markus & Yvonne (Neue Deutsche Welle), Gaby Baginsky, Stefan Mross,
Olaf Berger, Rosanna Rocci, Markus Becker und Wolfgang Trepper mit einer Comedy Show.
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www.arbeitsagentur.de www.azubibw.de

Ihr Stellenmarkt in
Baden-Württemberg

www.jobsuchebw.de

Viele geflüchtete Menschen
sind sehr gut qualifiziert. Viele
Unternehmen im Land benö-
tigen Fachkräfte. Die Bundes-
agentur fürArbeit (BA)möchte
beide zusammenbringen und
unterstützt die Unternehmen
mit passgenauen Förderins-
trumenten. Diese können je
nach Bedarfslage auch indivi-
duell kombiniert werden. Wir
beraten Sie gerne.

Baden-Württemberg hat in den
vergangenen Jahren bei der Auf-
nahme von geflüchteten Men-
schen Herausragendes geleistet.
Nach einer Phase des Ankom-
mens und des grundständigen
Deutscherwerbs geht es jetzt
darum, die Geflüchteten noch
stärker in Arbeit zu vermitteln.

Die BA bringt Unternehmen
mit Geflüchteten zusammen

In vielen Berufen, Branchen und
Regionen des Landes werden

Fachkräfte gesucht. Viele Ge-
flüchtete haben ihren Integra-
tionskurs beendet oder stehen
kurz davor – die Hälfte davon
aus der Ukraine und häufig sehr
gut qualifiziert. Dieses Potenzial
gilt es zu nutzen.

Wir beraten Unternehmen
bis zur Einstellung

Viele geflüchtete Menschen sind
bei denAgenturen fürArbeit und
Jobcentern registriert. Wenden
Sie sich an Ihre Ansprechpartner
vor Ort und besprechen Sie, wel-
che Voraussetzungen gelten, um
Ihr Unternehmen zu verstärken
und welche Fördermöglichkei-
ten es gibt. Ausländerrechtliche

Besonderheiten prüfen wir für
Sie und unterstützen Sie bis zur
Realisierung Ihrer beabsichtig-
ten Einstellung.

Wir unterstützen Ihr
Unternehmenmit
Förderungen

Sie möchten eine Person ein-
stellen, die (noch) nicht über die
beruflichen Erfahrungen und
Kenntnisse verfügt, die Sie von
Ihren Beschäftigten erwarten?
Eine Einarbeitung, die über den
üblichen Rahmen hinausgeht,
ist erforderlich? Dann ist der Ein-
gliederungszuschuss eine mög-
liche Hilfe für Sie. Dieser zeitlich
befristete Zuschuss soll eine

zeitweise geringere Leistung der
Arbeitskraft von neu eingestell-
ten Beschäftigten ausgleichen.
Es kann zudem sinnvoll sein,
dass Ihre neuen Beschäftigten
noch weiter Deutsch lernen, um
entsprechend ihrer Qualifikation
eingesetzt zu werden. Dann hilft
ein berufsbezogener Sprach-
kurs, der auch digital oder in
Kleingruppen in Ihrem Unter-
nehmen stattfinden kann.

Geflüchteten Arbeit vermitteln Agentur für Arbeit – Regionaldirektion Baden-Württemberg

Potenziale von zugewanderten
Menschen nutzen!

Foto: panthermedia

Mehr Informationen

An Förderungen interessiert?
www.arbeitsagentur.de/k/job-turbo

Kontakt
Agentur für Arbeit
Schwäbisch-Hall
Tauberbischofsheim
Bahnhofstr. 18
74523 Schwäbisch Hall
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Foto: DavidO./iStock/GettyImages

Zu viel gefeiert und dabei zu tief ins
Glas geschaut? Unter dem QR-Code
oder dem Link finden Sie 10 Tipps
gegen Kater:

https://lokalmatador.net/tipps-gegen-kater/
Foto: ollo/gettyimages

Närrische Tage – Fasching, Fas(t)nacht, Karneval
Zur Freude von Einheimischen und Touristen lädt die närrische Zeit vielerorts zum Feiern ein. Bis zum Aschermitt-
woch heißt es bei Umzügen, Prunksitzungen und Partys„verkehrte Welt“. Das bunte Treiben hat viele Namen.

Wo die Wurzeln der „Verkehr-
ten Welt“ liegen, erklärt der
Münchener Literaturhistoriker
und Fastnachtsforscher Dietz-
Rüdiger Moser folgenderma-
ßen: Was im Fasching eigent-
lich gezeigt werde, sei die Welt,
wie sie eben nicht sein sollte.
Bis zum Aschermittwoch dür-
fen sich die Menschen das
sündige Leben anschauen.

„Fleisch, lebe wohl“
Ist der Fasching also ein großes
szenisches„So nicht, liebe Leu-
te?“ Oder ist er nichts anderes
als die Mahnung an das bevor-
stehende Fasten? Denn: Kar-
neval als Kurzform von „Carne
vale“ bedeutet: „Fleisch, lebe
wohl!“ Und auf Latein heißt
„levare“ u. a. „wegnehmen“. Im
Übertragenen Sinne reinigt
man sich von der fleischlichen
Lust. Und die bezieht sich

nicht unbedingt aufs Essen...
Sicher ist: Einen Rollentausch
gab es zu allen Zeiten, in allen
Gesellschaftsformen. Gegen-
sätze von hoch und niedrig,
arm und reich, männlich und
weiblich wurden jedes Jahr für
eine bestimmte Zeit auf den
Kopf gestellt. Männer verklei-
deten sich als Frauen, Bettler
als reiche Kaufleute und Kin-
der als Könige. Spätestens seit
der Reformation war Schluss
mit lustig. Auch heute ist der
Fasching weitgehend auf
die katholischen Gebiete be-
grenzt.

Unterschiedliche Ausdrücke
Die Begriffe Fastnacht, Fa-
sching und Karneval beziehen
sich auf das Gleiche. Sie be-
zeichnen den Termin, nämlich
die Vorfeier der Fastenzeit,
oder einen zentralen Bestand-

teil der Bräuche wie den Fast-
nachtstrunk „vastschanc“ – da-
her „Fasching“. Und auf ihren
Sinn, die bereits erwähnte Rei-
nigung von der fleischlichen
Lust. Sie dürfen trotz ihrer regi-
onalen Ausprägungen gleich-
gesetzt werden.

Wer sagt was?
Verschiedene Umfragen aus
unterschiedlichen Jahren ge-
ben andere Zahlen an, grund-
sätzlich kann man allerdings
sagen, dass ungefähr die Hälf-
te der Menschen in Deutsch-
land „Fasching“ sagt, auf Platz
zwei folgt „Karneval“ und auf
Platz 3 „Fas(t)nacht“. Je nach
Region und Dialekt gibt es
auch andere Begriffe wie „Fas-
net“ oder „Fassenacht“ und
weitere. Aber egal, wie man
die „fünfte Jahreszeit“ nennt –
die einen lieben sie, die ande-

ren nicht. Und Deutschland ist
noch immer geteilt, nämlich in
einen faschingsseligen katho-
lischen und einen faschings-
abstinenten protestantischen
Teil. Es gibt praktisch nur zwei
Alternativen: Mitmachen oder
verreisen.

Tradition in BW
Wer sich aber zu Fastnacht
gerne und aus Überzeugung
„zum Narren macht“, der hat
insbesondere im Südwesten
vielerorts Gelegenheit, sich ins
bunte Treiben zu stürzen. Die
Fasnet gehört in Baden-Würt-
temberg so selbstverständlich
zum Jahresfestkalender wie
Weihnachten und Ostern. Auf
den Straßen und in den Gast-
stuben der Region wird an den
tollen Tagen ausgiebig gefei-
ert. Wir wünschen viel Spaß
dabei! (ots/NetDoktor/red)

2023-07_FeSaiEr_ThKoll-Fuell-Seite-1

https://lokalmatador.net/ereignisse/

Närrische Tage – Fasching, F

FEIERTAGE & 
EREIGNISSEEREIGNISSE
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AUTO

VERSCHIEDENES

VERMIETUNG

MIETGESUCHE

Gerne berate ich Sie rund um Ihre
Anzeigenplanung und -buchung.

Ihre Ansprechpartnerin für Boxberg:
Franziska Stötzer
Mediaberaterin
Tel. 07264 70246 - 55 • Fax 07264 70246 - 99
franziska.stoetzer@nussbaum-medien.de

NussbaumMedien Bad Rappenau GmbH & Co. KG
Kirchenstraße 10 ∙ 74906 Bad Rappenau
www.nussbaum-medien.de

Anzeigenplanung
leicht gemacht ...
www.nussbaum-medien.de/mediadaten

info@auto-schwab-fellbach.de

Gerne auch SPORTWAGEN, SUVs,
CABRIOLETS, Wohn-/Reisemobile,
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!A
N
K
A
U
F

0711 - 3424 7363

NEUERÖFFNUNG März 2024
Caritashaus St. Benedikt, Lindenrain 23, Boxberg

Ein Zuhause für 24 Menschen mit geistiger und/oder
körperlicher Beeinträchtigung im Erwachsenenalter.

Wir suchen:

Fachkraft für den Nachtdienst (m/w/d)
(Heilerziehungspflege, Erzieher, Alten-, Kranken oder

Gesundheitspflege/vergleichbare Qualifikation)

Möchten Sie überzeugt werden?
Hier sind gute Argumente:

(ca.-Angabe brutto, z. B. mit 4 Jahren Berufserfahrung in Vollzeit)

Tabellenentgelt: 3.864,55 Euro
SuE- u. Wohnzulage: 230,00 Euro

Zuschläge Nacht-/Rufbereitschaft: 800,00 Euro
anteilige Jahressonderzahlung: 321,30 Euro
anteiliges Leistungsentgelt: 89,66 Euro

Gesamtvergütung Monat: 5.305,51 Euro (brutto)

Sie möchten uns nicht Vollzeit (ca. 15 Nächte/Monat), aber
vielleicht zwei, drei, fünf (…) Nächte in Teilzeit unterstützen?
Melden Sie sich gerne bei unserer Einrichtungsleitung Sabrina
Hillebrand unter der 0151 55027730 oder senden Sie Ihre

Bewerbung direkt an bewerbungen@caritas-tauberkreis.de

Ausführliche Stellenausschreibung:
www.caritas-tauberkreis.de/stellenausschreibungen

Mehr Informationen:
www.arbeitsagentur.de/

In vielen Berufen werden Fachkräfte gesucht. Viele
Geflüchtete haben ihren Integrationskurs beendet oder
stehen kurz davor – die Hälfte davon aus der Ukraine und
häufig sehr gut qualifiziert. Dieses Potenzial gilt es zu nut-
zen. Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt die Unter-
nehmenmit individuellen Beratungsangeboten und pass-
genauen Förderinstrumenten, wie einemEingliederungs-
zuschuss oder einem Berufssprachkurs. Weitere Informa-
tionen gibt es unter www.arbeitsagentur.de/k/job-turbo.

SAMSTAG

3.2.

10.30 Uhr, Bad Mergentheim, Seegartenstraße 16

Direkteinstieg KiTa
Start der verkürzten Ausbildung zur Sozialpä-
dagogischen Assistenz ab September im MTK
Tauberbischofsheim.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

MONTAG

5.2.

9 - 10 Uhr

Basiskompetenzen für denWiedereinstieg
Informationen zum Seminar, Start am 19.2.
bfz, Haller Straße 207, Crailsheim
0791 9758-321 oder Schwaebischhall.BCA@arbeitsagentur.de

Die Bundesagentur für Arbeit informiert

Geflüchtete sind Fachkräfte
Neubaugebiet Schweigern/Einlieger-Whg

Helle 3-Zimmer-Wohnung, ca. 60 m², barrierefrei, EBK,
Tageslicht-Bad, Fußbodenheizung, Stellplatz, frei ab
01. März 2024, KM 600 € + 150 € NK,  0172/6623162

Brennholz (sortiert Eiche, Buche, Fichte
1-m-Stücke), trocken, abgelagert in Unterschüpf günstig
zu verkaufen.  0178/9717076

Dringend gesucht
Scheune/Halle zum Unterstellen für Wohnwagen sowie
Gartengrundstück zur Pacht langfristig od. zum Kauf. Zu-
sätzl. mind. 2- bis 3-Zi.-Whg. zur Miete , mgl. barrierefrei.
Bevorzugt im Raum Boxberg Unterschüpf/Oberschüpf
 0176 55536131. Rufe auch gern zurück.
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Der Fischmann kommt!
Jeden Donnerstag
Schwabhausen 14.00 - 14.10 Uhr
Wölchingen 15.30 - 15.40 Uhr
Boxberg 15.45 - 16.00 Uhr
Schweigern 16.05 - 16.15 Uhr
Unterschüpf 16.20 - 16.40 Uhr
Fischfeinkost Holzapfel, Bremerhaven
Tel. 0151 18532525

Gyros Aktion
1Kg Gyros + Gratis 200g Tzaziki

nur 13,20 €

Wir empfehlen
- Fleischers Döner Style - Filetbauchrolle

- Mediterrane Salami aus eigener Herstellung

74744 Ahorn Eubigheim, Tel.: 06296 222
Eigene Schlachtung und Herstellung, Partyservice

www.metzger-zink.de
Unser Angebot vom 08.02. – 11.02.2024

Rinderbraten 100g 1,49 €
grober Fleischkäse mit Röstzwiebeln 100g 1,49 €
geräucherte Bratwurst 1paar 2,50 €

Unsere Wurstspezialitäten erhalten Sie auch bei der
Bäckerei Trabold in Schweigern, Edeka Brawek in

Schwabhausen und der Bäckerei Volk in
Oberwittstadt.

4You

10% Rabatt +
10 € Gutschein

ANSCHAUEN - AUSWÄHLEN - BESTELLEN

97944 Boxberg
Kurpfalzstr. 39
Tel. 07930/462

08. - 29. Februar '24

Faschingsdienstag, 13. Februar,
9 - 12.30 Uhr geöffnet

Schulranzenwochen

auf aktuelle Modelle auf 1 Paar Schuhe

1

2
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